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      28. Jahrgang                                                    Samstag, 30. April 2022                                    05/2022/ KW 17/2022

Nächster Erscheinungstermin:
Samstag, 28. Mai 2022

Nächster Redaktionsschluss:
Donnerstag, 12. Mai 2022

Amtsblatt der Großen Kreisstadt Geithain

Geithainer Anzeiger
mit Bruchheim, Dölitzsch, Kolka, Narsdorf, Nauenhain, Niedergräfenhain, Nieder-
pickenhain, Ober picken hain, Ossa, Rathendorf, Syhra/Theusdorf, Wenigossa, Wickershain  

Nähere Informationen und weitere Veranstaltungstipps unter der Rubrik Kulturelles 

Am 11. Mai 2022, 19 Uhr 
Lesung der Freiberger 
Autorin Sylvia Voigt  

in der Stadtbibliothek Geithain 

Irische Musik  

mit den Dorffiedlern im 

Heimatmuseum Geithain 

am 28. Mai 2022, 14 Uhr

n Veranstaltungstipps für den Monat Mai 2022

Muttertagskonzert 

in der Marienkirche Wickershain

am 08. Mai 2022, 17 Uhr 

Große  Tanztee - 
Tanzveranstaltung  im Bürgerhaus Geithainam 18. Mai 2022, ab 14:30 Uhr 
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger!

Nun ist schon der April wieder vorbei,
die Gärten werden aktiviert und die Welt
ist weiter aus dem Ruder …
Grüne Politiker stehen hilflos da, treffen
Entscheidungen, wo wir Bürger nur mit
dem Kopf schütteln können, vor allem
hier auf dem Land. 
Sämtliche Preise steigen in einer be-
ängstigten Dynamik, aber ohne erkenn-
baren Grund. 
9 von 10 Bürgern haben nicht „Grün“
gewählt. Herr Scholz: „Sie sollten auf-
wachen!“
Gerade jetzt bräuchten wir klare und kluge Köpfe in der großen Po-
litik, diese sind leider Mangelware. 

Nun - Sie haben in Geithain zur Oberbürgermeisterwahl jetzt auch
die Wahl zwischen zwei Wegen. 
Wichtig ist aber, dass Sie alle zur Wahl gehen! Sie sollten damit zei-
gen, ob Sie zufrieden oder unzufrieden sind. 

Jetzt im Mai beginnen die Bauarbeiten in der Marienstraße. Ob un-
ser straffer Zeitplan aufgeht, wird auch vom Wetter abhängig sein.
Für die Anlieger heißt es nun, mit Behinderungen zu leben. Bitte ha-
ben Sie Geduld und rufen Sie uns bei Problemen an.    

In Narsdorf laufen die Vorbereitungen für den Erweiterungsbau der
Kindergrippe. Hier gehe ich davon aus, dass im Sommer begonnen
werden kann. 

Der Radweg Mark Ottenhain ist endlich fertig, lang genug hat es ge-
dauert. An dieser Stelle ein Dankeschön von mir an die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Landkreis und dem Landesamt für Straßen-
bau und Verkehr. 

In Nauenhain werde ich weiter versuchen Flächen zu kaufen, um
dann einen Freizeitplatz einzurichten. Aber der jetzige Eigentümer
muss eben einwilligen. 

Was den eventuellen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Geit-
hain betrifft, da gibt es noch Gespräche zwischen dem Bürgermeis-
ter und dem DRK. 
Im nächsten Anzeiger können sicher die Ergebnisse bekanntgege-
ben werden. 

Da es mit dem Programm Kohleausstieg nicht vorangeht, werden
wir es auf anderen Wegen probieren, um unser Freibad aufzuwer-
ten. Dieses Jahr werden weitere Spielgeräte eingebaut und ein rie-
siges Hüpfkissen angeschafft. Dies wird auch beim Stadtfest einge-
setzt. 
Im Juli gibt es ein Badfest für große und kleine Besucher und ein
„Freilichtkino“, aber als riesige LED-Wand. 

In Sachen Kultur werden wir erheblich zulegen. Diesen Bereich
nimmt unsere neue Mitarbeiterin Nicole Kampf in die Hand. Sie
übernimmt auch die Städtepartnerschaft, den Bereich Bürgerhaus
und Museum. 

Frau Hawlitzky wird ab Mai das Allgemeine Sachgebiet leiten und
damit auch die Zuständigkeit für die Kita`s, welche ab Januar 2023
wieder in kommunaler Hand liegen.
An dieser Stelle vielen Dank an alle Elternvertreter und an das Per-
sonal der Kita`s und Horte, für die guten Gespräche und das Ver-
trauen. Es ist der richtige Weg. 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Wonnemonat Mai, besuchen
Sie unsere Veranstaltungen, vergessen Sie nicht das Stadtfest vom
17.-19.06.22 … und vor allem bleiben oder werden Sie gesund …
und glauben Sie nicht alles, was man zu einer Wahl verspricht ….!

Ihr
Frank Rudolph, 
Oberbürgermeister

&

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon-  . .Zimmer-
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . . . . . . . .Nr.

n    Büro Oberbürgermeister

Oberbürgermeister  . . . . . . . . . . . . . . .Herr Rudolph  . . . . . .466-104  . . . . .104
Büro Oberbürgermeister/  . . . . . . . . . .Frau Franke  . . . . . . .466-103  . . . . .103
Sitzungsdienst/Amtsblatt
Mitarbeiter Verwaltung . . . . . . . . . . . .Herr Bernstein  . . . . .466-203  . . . . .203

n    Allgemeines Sachgebiet 

Öffentlichkeitsarbeit/Kultur/  . . . . . . .Frau Kampf  . . . . . . .466-202  . . . . .202
Tourismus/Vereine
Soziales/Gewerbe/  . . . . . . . . . . . . . . .Frau Schindler  . . . . .466-213  . . . . .213
Gewässer/Bäume/Markt/
Sportstätten/Schiedsstelle
Standesamt/Personal  . . . . . . . . . . . . .Frau Müller . . . . . . . .466-125  . . . . .005
Einwohnermeldeamt . . . . . . . . . . . . . .Frau Michael  . . . . . .466-121  . . . . .001
Kindereinrichtungen/Wahlen/  . . . . . .Frau Hawlitzky . . . . .466-122  . . . . .002
Schulen
Feuerwehr, Brandschutz . . . . . . . . . . .Herr Christen   . . . . .466-102  . . . . .102
Mitarbeiter Ordnungsamt 
IT-Administrator  . . . . . . . . . . . . . . . .Herr Risse  . . . . . . . .466-110  . . . . .110
Bibliothek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Kratz/
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Wiesehügel  . . .43168
Bürgerhaus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41977
Museum/Unterirdische Gänge  . . . . . .Frau Schmidt  . . . . . .44403
Schulsekretariat  . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Schneider-Held  .42494
Grundschulsekretariat  . . . . . . . . . . . .Frau Barthel  . . . . . . .42494
Bürgerbüro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Schindler  . . . . .4660/
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466100

n    Fachbereich Finanzen

Fachbereichsleiter  . . . . . . . . . . . . . . .Herr Bochmann  . . . .466-206  . . . . .206
Kassenverwaltung  . . . . . . . . . . . . . . .Frau Nagel  . . . . . . . .466-209  . . . . .209
Kasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Korndörfer  . . . .466-208  . . . . .208
Wohnungsverwaltung/  . . . . . . . . . . . .Frau Trölitsch . . . . . .466-208  . . . . .208
Mitarbeiterin Finanzen
Grund-, Hunde- u.  . . . . . . . . . . . . . . .Frau Tusche  . . . . . . .466-210  . . . . .210
Vergnügungssteuer
Archiv
Mitarbeiter Finanzen  . . . . . . . . . . . . .Frau Schiller  . . . . . .466-211  . . . . .211
Grundsteuer
Gewerbesteuern/Mahnungen . . . . . . .Frau Scholtz . . . . . . .466-212  . . . . .212
Mitarbeiterin Finanzen
Mitarbeiter Finanzen  . . . . . . . . . . . . .Frau Otto  . . . . . . . . .466-213 213

n    Fachbereich Bauverwaltung

Fachbereichsleiterin  . . . . . . . . . . . . .Frau Jesierski  . . . . .466-108  . . . . .108
Allg. Bauverwaltung  . . . . . . . . . . . . . .Frau Weise  . . . . . . . .466-110  . . . . .110
Hoch-/Tiefbau-/  . . . . . . . . . . . . . . . . .Herr Rätsch  . . . . . . .466-101  . . . . .101
Baukoordinierung
Liegenschaften  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Dangrieß  . . . . .466-109  . . . . .109
Mieten/Pachten/Versicherungen  . . . .Frau Krusch  . . . . . . .466-109  . . . . .109
Ordnung/Sicherheit  . . . . . . . . . . . . . .Frau Weber . . . . . . . .466-106  . . . . .106
Verkehrswesen
Technische Beschaffung  . . . . . . . . . .Herr Döppling . . . . . .466-106  . . . . .106
Ordnung/Sicherheit/Polizei
Gemeindlicher Vollzugsdienst
Fundbüro
Ausbildung (Azubi`s)  . . . . . . . . . . . . .Herr Döppling . . . . . .466-106  . . . . .106
Leitender Mitarbeiter Bauhof  . . . . . . .Herr Saupe  . . . . . . .41816
Sachbearbeiterin  . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Stiller  . . . . . . . .41816
Gebäudemanagement
Hausmeister Bürgerhaus  . . . . . . . . . .Herr Martin . . . . . . . .41977
Hausmeister Schulen  . . . . . . . . . . . . .Herr Förster/Kepper  .42494

Telefon- und Zimmerverzeichnis 
der Stadtverwaltung Geithain

Vorwahl: 034341-4660 | Fax: 034341-466221
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@

E-Mail-Adressen:

Bürgermeister / Sekretariat

•    buergermeister@geithain.de

•    rechnung@geithain.de

Zentrale Dienste/Finanzen

•    kaemmerei@geithain.de

•    meldeamt@geithain.de

•    standesamt@geithain.de

Bau- und Ordnungswesen

•    bauverwaltung@geithain.de
     

Allg. Sachgebiet

Museum

•    heimatmuseum.geithain@

     googlemail.com

Bibliothek

•    bibo-geithain@t-online.de

Bürgerhaus

•    buergerhaus@geithain.de

Schulen

•    info@paul-guenther-schule.de

•    grundschule-geithain@t-online.de

•    gs.narsdorf@t-online.de

Private Schulen

•    iwg@saxony-international-school.de

• IPS-Geithain@saxony-international-

school.de

Bauhof

•    bauhof@geithain.de

Sprechzeiten in der Stadt-
verwaltung Geithain, Markt 11 

Montag            08:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag          08:00 bis 12:00 Uhr    
                       13:00 bis 18:00 Uhr 
Mittwoch         geschlossen 
Donnerstag     08:00 bis 12:00 Uhr    
                       13:00 bis 17:00 Uhr 
Freitag             08:00 bis 12:00 Uhr

Für das Einwohnermeldeamt und das
Standesamt sind auch weiterhin 
Terminvereinbarungen notwendig. 

Redaktionsschluss        Erscheinung 
16.06.2022                       02.07.2022 
15.07.2022                       30.07.2022
18.08.2022                       03.09.2022
15.09.2022                       01.10.2022

Redaktionsschluss        Erscheinung 
14.10.2022                       29.10.2022   
18.11.2022                       03.12.2022
13.12.2022                       31.12.2022

n  Termine Amtsblatt 2022

Bitte immer aktuell auf dem Deckblatt des Anzeigers oder auf der Homepage der Stadt Geithain
nachschauen – Termine können auch abweichen.

n Geburtstag des Monats

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen müssen leider 
bis auf Weiteres die monatlichen Geburtstage des Monats entfallen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ihr Oberbürgermeister

Bekanntmachungen der Stadt Geithain

n Sitzungen im Monat Mai 2022

• Sitzung des Technischen Ausschusses der Großen Kreisstadt Geithain
Dienstag, 03.05.2022, 18 Uhr, Ratssaal des Rathauses, Markt 11

• Sitzung des Verwaltungsausschusses der Großen Kreisstadt Geithain
Dienstag 10.05.2022, 18 Uhr, Ratssaal des Rathauses, Markt 11

• Sitzung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Geithain 
Dienstag, 17. 05.2022, 18 Uhr, Ratssaal des Rathauses Geithain, Mark 11

Hinweise zur Öffentlichkeit der Sitzung sowie zur Tagesordnung entnehmen 
Sie bitte immer aktuell den Aushängen in den Schaukästen.  

www.geithain.net.

n Gratulation zu Gewerbejubiläen im Monat Mai 2022

n 10-jähriges Jubiläum Gasthof & Pension „Zum Heiteren Blick“ 
in Dölitzsch

n 15-jähriges Jubiläum Auto Haferkorn-Geithain-GmbH
Verkauf von Neu- und Jahreswagen,
Werkstatt, Service & Verkauf, Handel mit Ersatzteilen

Ab sofort können Sie in der Stadtverwaltung 
auch mit Ihrer EC-Karte bezahlen!
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Stadt Geithain wird in
der Zeit vom 23.05.2022 bis zum 27.05.2022 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten
Montag von 08:00 bis 12:00
Dienstag von 08:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 08:00 bis 12:00
im Rathaus der Stadt Geithain, Einwohnermeldeamt, Markt 11 (bar-
rierefrei), für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Je-
der Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in das Wählerverzeich-
nis zu nehmen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner
Person eingetragenen Daten zu überprüfen. Sofern ein Wahlberech-
tigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Die
Einsichtnahme in Daten anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn
für diese im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz
1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Innerhalb der Frist zur
Einsichtnahme sind die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis
durch Wahlberechtigte und das Anfertigen von Auszügen aus dem
Wählerverzeichnis zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der
Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht und
der Wahlberechtigte Tatsachen glaubhaft gemacht hat, aus denen
sich die Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses hinsichtlich dieser
Personen ergeben kann. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck
verwendet werden und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät
möglich, welches nur von einem Bediensteten der Stadt Geithain
bedient werden darf.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat.
Für einen gegebenenfalls erforderlich werdenden zweiten Wahlgang
wird dasselbe Wählerverzeichnis benutzt; eine nochmalige Ausle-
gung findet nicht statt.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann innerhalb der unter Punkt 1 genannten Öff-
nungszeiten, spätestens am 27.05.2022 bis 12:00 Uhr bei der Stadt-
verwaltung Geithain, Einwohnermeldeamt, Markt 11, 04643 Geit-
hain, Zimmer 001, einen Antrag auf Berichtigung stellen. Der Antrag
ist schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift zu stellen. So-
weit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der An-
tragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 22.05.2022 eine Wahlbenachrichtigung.
Sie gilt auch für einen gegebenenfalls erforderlich werdenden zwei-
ten Wahlgang; neue Wahlbenachrichtigungen werden grundsätzlich
nicht versandt. Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite
einen Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins.
In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk und der Wahlraum
angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. Barriere-
frei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm ge-
kennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahl-
räume wird in der Wahlbekanntmachung veröffentlicht. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und bereits Wahlschein und Briefwahlunterlagen be-
antragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht nicht
ausgeübt werden kann.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in
einem beliebigen Wahlbezirk der Stadt Geithain oder durch Brief-
wahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter. 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-

ter, wenn
a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat,

rechtzeitig die Berichtigung des Wählerverzeichnisses bis
zum 27.05.2022 zu beantragen (§ 4 Absatz 2 und 3 des Kom-
munalwahlgesetzes),

b) sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Frist zur Einsichtnahme 27.05.2022 entstanden ist oder 

c) sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden
ist.

Für diejenigen Wahlberechtigten, die für die erste Wahl einen Wahl-
schein erhalten haben, werden von Amts wegen für den zweiten
Wahlgang wiederum Wahlscheine ausgestellt.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 10.06.2022, 16:00 Uhr und für einen et-
waigen zweiten Wahlgang bis zum 01.07.2022, 16:00 Uhr, in der
Stadtverwaltung Geithain, Einwohnermeldeamt, Markt 11, 04643
Geithain, Zimmer 001, mündlich aber nicht fernmündlich (telefo-
nisch), schriftlich oder elektronisch in dokumentierbarer Form bean-
tragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fern-
schreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare
elektronische Übermittlung als gewahrt. In dem Antrag sind die An-
schrift des Wahlberechtigten sowie sein Geburtsdatum oder die lau-
fende Nummer, unter der er im Wählerverzeichnis geführt wird, an-
zugeben. Im Falle einer plötzlichen Erkrankung, die ein Aufsuchen
des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkei-
ten möglich macht, kann der Antrag noch am Wahltag bzw. Tag des
etwaigen zweiten Wahlgangs, bis 15.00 Uhr, bei der Stadtverwal-
tung Geithain unter vorstehender Anschrift gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor dem
Wahltag bzw. vor dem Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 12.00
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
können aus den vorstehend unter Nr. 5.2 angegebenen Gründen
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag
bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, außer er ist als Hilfsperson
für einen Wahlberechtigten mit Behinderungen tätig, muss durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich der Hil-
fe einer anderen Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel je Wahl,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl,
- einen amtlichen Wahlbriefumschlag, auf dem die vollständige

Anschrift der Gemeinde, die Bezeichnung der Ausgabestelle des
Wahlscheines, die Wahlscheinnummer und der Wahlbezirk an-
gegeben sind
und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die Brief-
wahlunterlagen ab, ist ihm Gelegenheit zu geben, dass er die Brief-
wahl an Ort und Stelle ausüben kann. 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für einen
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme

n  Öffentliche Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum/zur Landrat/Landrätin im Landkreis Leipzig und die Wahl zum/zur Oberbürgermeister/in 

in der Stadt Geithain am 12. Juni 2022 und einem etwaigen 2. Wahlgang am 3. Juli 2022
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain

der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt vor Empfangnahme
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die
bevollmächtigte Person auszuweisen. 
Bei der Briefwahl muss der verschlossene amtliche Wahlbrief mit
den Stimmzetteln im Stimmzettelumschlag und dem Wahlschein so
rechtzeitig an die angegebene Stelle gesandt werden, dass die Un-
terlagen dort spätestens am Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten
Wahlgangs bis 18:00 Uhr eingehen.
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berück-
sichtigt.
Der Wahlbrief werden im Bereich der Deutsche Post AG ohne be-
sondere Versendungsform innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land unentgeltlich für den Wähler befördert. Er kann auch bei der auf
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

7. Wer durch Briefwahl wählt
- kennzeichnet persönlich den jeweiligen Stimmzettel,
- legt ihn in den amtlichen gelben Stimmzettelumschlag und ver-

schließt diesen,
- unterzeichnet die Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter

Angabe des Datums der Unterzeichnung,
- steckt den verschlossenen Stimmzettelumschlag und den Wahl-

schein in den amtlichen orangen Wahlbriefumschlag und
- sendet den Wahlbrief an die aufgedruckte Adresse.
Bedient sich der Wähler einer Hilfsperson, so hat diese durch Unter-
schreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu bestäti-
gen, dass sie den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen des
Wählers gekennzeichnet hat. Die Hilfsperson muss das 16. Lebens-
jahr vollendet haben.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die Brief-
wahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entneh-
men.

8. Informationen zum Datenschutz
Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche Infor-
mation der Betroffenen im Sinne von Artikel 13 der Datenschutz-
Grundverordnung über die für die Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses und für die Erteilung eines Wahlscheins verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten:

8.1
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt

oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit des
Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die Verarbeitung der
in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezogenen
Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. des Einspruchs auf
der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Da-
tenschutz-Grundverordnung i. V. m. § 4 des Europawahlgeset-
zes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes und den §§ 14 bis
17b, §§ 20 bis 22 der Europawahlordnung sowie i. V. m. § 4 des
Kommunalwahlgesetzes und § 9 der Kommunalwahlordnung.

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, so er-
folgt die Verarbeitung der in diesem Zusammenhang angegebe-
nen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages auf
der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Da-
tenschutz-Grundverordnung i. V. m. § 4 des Europawahlgesetzes,
§ 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes und den §§ 24  bis 29 der
Europawahlordnung sowie i. V. m. § 5 Absatz 1 des Kommunal-
wahlgesetzes und den §§ 12 und 13 der Kommunalwahlordnung.

c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahl-
scheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins mit Brief-
wahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung der von
Ihnen und dem Bevollmächtigten in diesem Zusammenhang an-
gegebenen personenbezogenen Daten zur Prüfung der Bevoll-
mächtigung und der Berechtigung des Bevollmächtigten für die
Beantragung eines Wahlscheins bzw. den Empfang des Wahl-
scheins und der Briefwahlunterlagen auf der Grundlage von Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundver-
ordnung i. V. m. mit § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 2

des Bundeswahlgesetzes und § 26 Absatz 3 § 27 Absatz 5 der
Europawahlordnung sowie i. V. m. § 5 Absatz 1 des Kommunal-
wahlgesetzes und den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der
Kommunalwahlordnung.

d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, §
14 Absatz 8 der Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über für
ungültig erklärte Wahlscheine, § 14 Absatz 11 der Kommunal-
wahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten
und die an sie ausgehändigten Wahlscheine, § 14 Absatz 4 Satz
5 der Kommunalwahlordnung.

8.2 Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzu-
stellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und
des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung
bzw. Aushändigung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen
an einen Bevollmächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich.

8.3 Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbe-
zogenen Daten ist die Gemeinde. Die Kontaktdaten des behördli-
chen Datenschutzbeauftragten sind:  Stadtverwaltung Geithain,
Markt 11, 04643 Geithain. 

8.4 Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins
Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Einspruchs gegen das
Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist
Empfänger der personenbezogenen Daten für die Kommunalwahlen
das Landratsamt Leipzig, Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna als 
zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprü-
fung/Wahlanfechtung können auch die zuständigen Rechtsauf-
sichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische Ver-
fassungsgerichtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfol-
gungsbehörden und andere Gerichte Empfänger der personenbezo-
genen Daten sein.

8.5 Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse der
ungültigen Wahlscheine sowie Verzeichnisse über die Bevollmäch-
tigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind nach Ablauf
von sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, soweit nicht gemäß
§ 62 Absatz 2 der Kommunalwahlordnung
- die Entscheidung über die Gültigkeit der Kommunalwahl noch

angefochten ist oder
- sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahl-

straftat von Bedeutung sein können.
8.6 Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen fol-

gende Rechte zu:
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Da-

ten (Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen perso-

nenbezogenen Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Da-

tenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener

Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)
Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vor-
schriften, insbesondere durch die Vorschriften über das Recht
auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer
Kopie, § 4 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 8 Ab-
satz 2 und 3 der Kommunalwahlordnung, durch die Vorschriften
über den Einspruch und die Beschwerde gegen das Wählerver-
zeichnis, § 4 Absatz 3 und 4 der Kommunalwahlordnung i. V .m.
§ 9 Absatz 1 der Kommunalwahlwahlordnung und die Lö-
schungsfristen (siehe Punkt 8.5).

8.7 Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie Ihre
Beschwerde an den Sächsischen Datenschutzbeauftragten (Post-
anschrift: Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Postfach 12 00 16,
01001 Dresden; E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de) richten.

Geithain, den 12.04.2022 

Rudolph, Oberbürgermeister (Siegel)
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n Der Technische Ausschuss der Großen Kreisstad
Geithain hat in seiner öffentlichen Stadtratssitzung 
am 05. April 2022 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr.  29/18/2022

Die Vergabe der Planungsleistungen zur Schaffung neuer Betreuungs-
plätze in der Kindereinrichtung „Rasselbande“ in Narsdorf, Objektpla-
nung Leistungsphase 5 -  8 HOAI an das Ingenieurbüro Gerhard Köp-
ping, Dorfstraße 2, 04651 Bad Lausick, OT Thierbaum.

Der Oberbürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erfor-
derlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten und
die Haushaltsstelle 3652.06 09951 203 zu bewirtschaften.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7 + 1 Anwesende: 5 + 1
Stimmberechtigte: 5 + 1 Dafür-Stimmen: 6
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0

Beschluss-Nr. 30/18/2022

Die Vergabe der Planungsleistungen zur Schaffung neuer Betreuungs-
plätze in der Kindereinrichtung „Rasselbande“ in Narsdorf, Objektpla-
nung Leistungsphase 5 -  8 HOAI an das Ingenieurbüro Gerhard Köp-
ping, Dorfstraße 2, 04651 Bad Lausick, OT Thierbaum.

Der Oberbürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erfor-
derlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten und
die Haushaltsstelle 3652.06 09951 203 zu bewirtschaften.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7 + 1 Anwesende: 5 + 1
Stimmberechtigte: 5 + 1 Dafür-Stimmen: 6
Stimmenthaltungen:  0 Dagegen:  0

n Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Geithain hat 
in seiner öffentlichen Stadtratssitzung am 19. April
2022 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr.:  234/35/2022

Die generelle Aufhebung der Widmungsbeschränkung (Stadttor für
Fahrzeuge gesperrt) am Stadttor (Flurstück 173/19-Leipziger Straße) in
Verbindung mit der Widmung des Flurstücks 173/13 der Gemarkung
Geithain, gelegen an der Altenburger Straße – Einmündungsbereich von
der B 7 bis zum Stadttor  – als öffentliche Straße (Gemeindestraße) für
Kraftfahrzeuge bis 3.5 Tonnen, verbunden mit der  Aufnahme in das
Straßen- und Bestandsverzeichnis der Stadt Geithain mit den Ortsteilen.

Die Widmung der Gemeindestraße ist mit Rechtsbelehrung öffentlich
bekannt zu machen und wird zum Zeitpunkt der öffentlichen Bekannt-
machung wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe schriftlich bei der Stadtverwaltung Geithain, Markt 11, 04643
Geithain bzw. zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stadträte: 18 + 1   Anwesende: 13 + 1
Stimmberechtigte: 13 + 1 Dafür-Stimmen: 14
Dagegen: 0 Stimmenthaltungen: 0      

Beschluss-Nr.  233/35/2022

Die von den beteiligten Trägern öffentlicher Belange, Nachbargemein-
den und Bürgern während der Auslegung des Entwurfs des Bebauungs-
planes nach § 13 a BauGB für die Wiedernutzbarmachung von Flächen
Gewerbegebiet „Straße der Deutschen Einheit“ in Geithain vorgebrach-
ten Forderungen, Einwände und Anregungen wurden behandelt und ab-
gewogen. Die Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und Bür-
ger werden vom Ergebnis der Abwägung in Kenntnis gesetzt.
Es wurden folgende Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden
beteiligt:

1. Landesdirektion Sachsen, Abt. Raumordnung und Stadtentwick-
lung, Leipzig

2. Landesdirektion Sachsen, Abt. Arbeitsschutz, Chemnitz
3. Landesdirektion Sachsen, Landesamt zur Regelung offener Vermö-

gensfragen, Dresden
4. Regionaler Planungsverband Leipzig – Westsachsen, Leipzig
5. Landratsamt Landkreis Leipzig
6. Landratsamt Landkreis Leipzig, Vermessungsamt 
7. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden 
8. Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Dresden
9. Landesamt für Archäologie, Dresden
10. Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Leipzig
11. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Nebenstelle Leipzig
12. Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Nie-

derlassung Leipzig
13. Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen, Außenstelle

Leipzig
14. Autobahnamt Sachsen
15. DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH,

Berlin
16. Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Leipzig 
17. Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Rötha
18. Polizeidirektion Leipzig, Polizeirevier Borna
19. BUND Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e. V. 
20. NABU Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Sachsen
21. Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V. 
22. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V., Landesverband Sachsen
23. Grüne Liga Sachsen e. V. 
24. ÖKOLÖWE Umweltbund Leipzig e. V. 
25. Kreisbauernverband Borna/Geithain/Leipzig e. V. 
26. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt, Leipzig
27. IHK  Industrie und Handelskammer zu Leipzig
28. Handwerkskammer zu Leipzig
29. ARS Betriebsservice GmbH, Merseburg
30. TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH
31. Versorgungsverband Grimma-Geithain, Grimma
32. OEWA Wasser und Abwasser GmbH, Grimma
33. VEOLIA Wasser Deutschland GmbH, im Namen der KWW 
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34. AZV Abwasserzweckverband „Wyhratal“ Frohburg
35. Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Markkleeberg
36. Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH, Halle (Saale)
37. GDMcom mbH, ONTRAS, Leipzig
38. Deutsche Telekom Technik GmbH, Leipzig
39. Vattenfall Europa Transmissions GmbH
40. 50Hertz Transmissions GmbH
41. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Niederlassung Leipzig
42. REGIOBUS GmbH, Mittweida
43. Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft mbH, Windischleuba
44. Envia Tel GmbH
45. Stadtverwaltung Frohburg
46. Stadtverwaltung Rochlitz
47. Stadtverwaltung Bad Lausick
48. Stadtverwaltung Penig
49. Gemeindeverwaltung Wechselburg
50. Gemeindeverwaltung Königsfeld
51. Deutsche Glasfaser

Außerdem wurden im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 2 Stellung-
nahmen von Bürgern und Nachbarn abgegeben, die fortlaufend die Ord-
nungsnummern 52 und 55 führen.

52. Gisela Issing
53. Monty Irmscher
54. Heike Stiemer
55. Elis Ost

Die unter den laufenden Nummern 6, 18, 20, 22-24, 26, 39, 44, 51, 54
und 55 geführten Träger öffentlicher Belange, Bürger und Nachbarn ha-
ben keine Stellungnahme abgegeben. 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden gesichtet und ausgewer-
tet. 

Stellungnahmen, die keine für das Planverfahren relevanten Hinweise
enthalten, bedürfen keiner Abwägung. Dazu zählen die Stellungnahmen
mit den Ordnungsnummern 2, 3, 8, 9, 11, 15-17, 25, 27-30, 34, 38, 40,
42-50 und 51. 
Inwieweit sich auf Grund dieser Stellungnahmen Ergänzungen in der
Fortschreibung des Bebauungsplanes ergeben, ist dem Protokoll zu
entnehmen.

Einer Abwägung bedurften die Stellungnahmen, die den bisherigen Pla-
nungsinhalten des Bebauungsplanes widersprechen.
Dazu zählen die Stellungnahmen mit den Ordnungsnummern   1, 4, 5, 7,
10, 12-14, 19, 21, 31-33, 35-37, 41 und 52. Der Vorschlag zur Abwägung
ist im Protokoll dargestellt.

Der Oberbürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erfor-
derlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stadträte: 18 + 1   Anwesende:  13 + 1
Stimmberechtigte: 13 + 1  Dafür-Stimmen: 13 
Dagegen: 0  Stimmenthaltungen: 1        

Beschluss-Nr.:  235/35/2022

Die Verordnung der Großen Kreisstadt Geithain über das Öffnen von Ver-
kaufsstellen an verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen im Jahr 2022.

Der Oberbürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwen-
digen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stadträte: 18+ 1   Anwesende: 13 + 1
Stimmberechtigte:  13 + 1   Dafür-Stimmen: 14 
Dagegen: 0  Stimmenthaltungen: 0        

n Verordnung

der Stadt Geithain über das Öffnen 
von Verkaufsstellen an verkaufsoffenen 
Sonn- und Feiertagen im Jahr 2022  

Auf der Grundlage von § 8 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über die Laden-
öffnungszeiten (Sächsisches Ladenöffnungsgesetz – SächsLadÖffG
vom 01.12.2010 – SächsGVBl. Nr. 14 vom 20.12.2010), erlässt die Stadt
Geithain nach Beschluss des Stadtrates vom 19.04.2022 folgende Ver-
ordnung:

§ 1 
Geltungsbereich, Begriffsbestimmung

(1) Diese Verordnung regelt abweichend von § 3 Abs. 2 SächsLadÖffG
die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen und die Zeiten des gewerbli-
chen Anbietens von Waren an verkaufsoffenen Sonn-und Feiertagen
in der Stadt Geithain.

(2) Verkaufsstellen sind Einrichtungen, bei denen von einer festen Stelle
aus regelmäßig Waren zum Verkauf für jedermann gewerblich ange-
boten werden. 

(3) Feiertage sind die gesetzlichen Feiertage nach dem Gesetz über
Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen (SächsSFG). 

§ 2 
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage

Verkaufsstellen in der Stadt Geithain – Stadtgebiet – dürfen entspre-
chend § 8 Abs. 2 SächsLadÖffG 

am 27.11.2022 
aus Anlass des traditionellen Weihnachtsmarktes

in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet werden.

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 11 Abs. 1 Sächsisches Ladenöffnungs-
gesetz handelt, wer als Inhaber einer Verkaufsstelle, als Gewerbe-
treibender oder als verantwortliche Person vorsätzlich oder fahr-
lässig den Bestimmungen des § 2 dieser Verordnung zuwiderhan-
delt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 kann entsprechend § 11 Abs. 2
Sächsisches Ladenöffnungsgesetz mit einer Geldbuße bis zu 
5.000 Euro geahndet werden. 

§ 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

Geithain, den 19.04.2022

Rudolph
Oberbürgermeister (Siegel)
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Beschluss-Nr.  232/35/2022

Zur Festlegung der Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Orts-
teil im Bereich der Gartenstraße in Geithain wird die Klarstellungssat-
zung, Beschluss Nr. 101/19/2015 vom 17.11.2015, einer 1. Änderung
unterzogen.

Der Oberbürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erfor-
derlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Stadträte: 18+ 1   Anwesende:  13 + 1
Stimmberechtigte: 13 + 1   Dafür-Stimmen: 13
Dagegen: 0  Stimmenthaltungen: 1        

n 1. Änderung der Satzung
zur Festlegung der Grenzen für den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil
(Klarstellungssatzung Bereich Gartenstraße 
in Geithain)

Aufgrund von § 34 Abs. 4 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I
S.4147), i. V. m. § 28 Abs. 1 SächsGemO hat der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Geithain am 19.04.2022 mit Beschluss-Nr.: 232/35/2022 
folgende 1. Änderung der Klarstellungssatzung, Beschluss Nr.
101/19/2015 vom 17.11.2015, beschlossen:

§ 1 Gegenstand

Die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils im Bereich Gar-
tenstraße in Geithain werden festgelegt.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Die Grenzen dieses im Zusammenhang bebauten Ortsteils im Bereich
Gartenstraße in Geithain sind im Lageplan vom 08.04.2022 dargestellt.
Dieser ist Bestandteil der Satzung.

§ 3 Inkrafttreten

Die 1. Änderung der Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung
nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Geithain, 19.04.2022

Rudolph
Oberbürgermeister (Siegel)

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind,
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind;

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat;

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Rudolph
Oberbürgermeister Siegel

www.geithain.net.
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n Ausbildungsplatz für den Beruf 
Verwaltungsfachangestellter für Landes- 
und Kommunalverwaltung (m/w/d)

Die Stadtverwaltung Geithain sucht zum 1. September 2022 einen

Auszubildenden (m/w/d)

für den Beruf 
des Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 

in der Fachrichtung Landes- 
und Kommunalverwaltung.

Die Ausbildung erfolgt im dualen System. Die theoretische Ausbil-
dung findet dabei blockweise in der Berufsschule in Böhlen und in
Form der dienstbegleitenden Unterweisung an der Verwaltungs-
und Wirtschaftsakademie in Leipzig statt. Die praktische Ausbil-
dung erfolgt in den verschiedenen Fachbereichen der Stadtver-
waltung Geithain.

Was wir fordern:

• Realschulabschluss oder Abitur
• Sehr gute bis gute Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathe-

matik und Gemeinschaftskunde
• Grundkenntnisse in der Anwendung der Standardprogramme

zur Textverarbeitung und zur Tabellenkalkulation
• Leistungsbereitschaft sowie die Bereitschaft zum kontinuierli-

chen Lernen
• Gute Umgangsformen und freundliches Auftreten
• Teamfähigkeit und Engagement

Was wir bieten:

• Eine dreijährige Ausbildung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf im öffentlichen Dienst

• Einen abwechslungsreichen Einsatz in den Fachbereichen der
Stadtverwaltung Geithain

• Tarifgerechte Bezahlung nach TVAöD
• Vermögenswirksame Leistungen
• Lernmittelzuschuss in Höhe von 50,00 € pro Ausbildungsjahr
• Übernahmechance nach erfolgreichem Bestehen der Ab-

schlussprüfung

Wenn wir Ihr Interesse an einer Ausbildung zum/ zur Verwaltungs-
fachangestellten geweckt haben, dann senden Sie uns Ihre 
aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, letztes
Zeugnis, Praktikumsbeurteilungen) bis zum 20.05.2022 per Post
an die 

Stadtverwaltung Geithain, Personalamt, Markt 11, 04643 Geit-
hain oder per Mail an buergermeister@geithain.de

Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt und nach
Abschluss des Auswahlverfahrens datenschutzgerecht vernichtet.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung nach Maßgabe
des § 81 SGB IX besonders berücksichtigt.

Rudolph
Oberbürgermeister

n Öffentliche Stellenausschreibung 
der Stadtverwaltung Geithain

In der Stadtverwaltung Geithain ist eine Stelle als

Technischer Mitarbeiter (m/w/d) 
Bauverwaltung/ allgemeine Bauverwaltung

in Vollzeit neu zu besetzen. 

Das Aufgabengebebiet umfasst:

- Koordinierung, Abwicklung, Abrechnung und Dokumentation
von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrech-
nung von kleineren Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

- Abstimmungen mit Planungsbüros, ausführenden Firmen und
Fachbehörden

- Bauantragwesen im Rahmen der gemeindlichen Zuständigkeit
- Mitwirkung Fördermittelbeantragung und Fördermittelmana-

gement
- Mitwirkung bei der Vorbereitung von Bauleitplanungen und

Satzungen nach BauGB
- Bearbeitung Negativzeugnis gemeindliches Vorkaufsrecht
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Anforderungsprofil:

Abgeschlossene Ausbildung zum Bautechniker, Techniker- bzw.
Meisterausbildung im Bereich Tief- oder Hochbau, abgeschlosse-
nes Studium als Bauingenieur (FH) oder vergleichbare technische
Berufsausbildung oder abgeschlossene Ausbildung als Verwal-
tungsfachangestellte/r.  

Erwartet wird:

- Berufserfahrung mit der Vorbereitung, Begleitung und Abrech-
nung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

- Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung ist erwünscht
- Sicherer Umgang mit den einschlägigen technischen Regel-

werken, Gesetzen und Normen
- Kenntnisse im Vergaberecht
- Sicherer Umgang mit EDV- und Office- Anwendungen
- Eigenverantwortliches Arbeiten sowie wirtschaftliches Denken

und Handeln
- Führerschein der Klasse B

Die Vergütung erfolgt nach TVÖD. Die Arbeitszeit ist flexibel, ent-
sprechend den jeweiligen Erfordernissen, zu gestalten. Der Ar-
beitsplatz ist grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeig-
net. Bei entsprechender Bewerbung erfolgt die Überprüfung, ob
den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten
entsprochen werden kann.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte
bis zum 16.05.2022 an die Stadtverwaltung Geithain, Oberbür-
germeister Herr Frank Rudolph, Markt 11, 04643 Geithain oder
an buergermeister@geithain.de .
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Müller (Tel. 034341/466-125, E-
Mail: y.mueller@geithain.de) zur Verfügung.

Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt und nach
Abschluss des Auswahlverfahrens datenschutzgerecht vernichtet.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung nach
Maßgabe des § 81 SGB IX besonders berücksichtigt.

Rudolph
Oberbürgermeister
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain

n Öffentliche Stellenausschreibung der Stadtverwaltung Geithain

In der Stadtverwaltung Geithain ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Sachbearbeiter (m/w/d) Kindertagesstätten/ Schulen/ Wahlen

zu besetzen. Die Stelle ist vorerst auf 2 Jahre befristet, mit der Option der Festeinstellung.

Das Aufgabengebiet umfasst:

1. Kindereinrichtungen
- Bedarfsplanung
- Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden
- Betriebskostenabrechnungen
- Erarbeitung von Satzungen zur Erhebung der Elterngebühren
- Kontrolle Personalschlüssel
- Bearbeitung Angelegenheiten Tagespflege
- Bearbeitung Angelegenheiten Gastkinder
- Berechnung und Beantragung von Landeszuschüssen
- Bearbeitung und Überprüfung der Finanzierungspläne

2. Schulen (Grundschule Geithain, Oberschule Geithain, Grundschule Narsdorf)
- allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
- Schulnetzplanung
- Überlassung von Räumlichkeiten in Schulgebäuden an Dritte
- Ausschreibung von Dienstleistungsverträgen nach VOL
- Gebührenkalkulation für die Nutzung von Räumlichkeiten in Schulen
- Schülerbeförderung
- Kassenangelegenheiten und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der Schulen 

3. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

4. Mitwirkung im Einwohnermeldeamt (Vertretung)

5. Mitwirkung im Standesamt (Vertretung)

Anforderungsprofil:

Erforderlich ist eine Ausbildung im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst (AI) oder ein Abschluss zum/zur Fachangestellten für Büro-
kommunikation oder eine gleichwertige Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung in den ausgeschriebenen Aufgabengebieten.

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Erfahrung im öffentlichen Rechnungs- und Haushaltswesen sind wünschenswert.

Das Vorhandensein eines gültigen PKW-Führerscheines wäre von Vorteil. 

Erwartet werden überdurchschnittliches Engagement, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Kontaktfreudigkeit,
Übernahme von Verantwortung, Selbstbewusstsein, Flexibilität, Belastbarkeit, zielorientiertes Arbeiten, Zeitmanagement, Organisationsge-
schick und Argumentationsgeschick.

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD/VKA). Die Arbeitszeit (Vollzeit) ist flexibel, entsprechend den je-
weiligen Erfordernissen, zu gestalten. Der Arbeitsplatz ist grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Bei entsprechender Bewer-
bung erfolgt die Überprüfung, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann. 

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 10.05.2022 an die Stadtverwaltung Geithain, Allgemeines Sach-
gebiet, Frau Müller, Markt 11, 04643 Geithain oder an buergermeister@geithain.de .
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Müller (Tel. 034341/466-125, E-Mail: y.mueller@geithain.de) zur Verfügung.

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Mit Einreichen der Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Unterlagen auch
elektronisch erfasst und bis 6 Monate nach Besetzung der Stelle aufbewahrt werden. Elektronisch eingereichte Bewerbungen werden 
anschließend gelöscht. Auf dem Postweg eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausrechend fran-
kierter Rückumschlag beigefügt ist. Anderenfalls werden die Unterlagen nach Ablauf eines halben Jahres ab Ende der Ausschreibung ver-
nichtet.

Rudolph
Oberbürgermeister
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain

n Vorbereitung der  Maßnahmen im Bereich 
des Teiches im Oberer Stadtpark Geithain 

Wie bereits im letzten Anzeiger berichtet, kann die Stadt Geithain sich
über Fördermittel des Bundes für eine nachhaltige Entwicklung ihres
Teiches im Oberen Stadtpark freuen. Bis Ende 2024 hat die Stadt Geit-
hain Zeit, die vielfältigen Maßnahmen, die mit der Projektförderung im
Zusammenhang stehen, zur Umsetzung zu bringen. Dennoch beginnen
bereits die ersten Vorbereitungen, die eine zügige Abarbeitung des Vor-
habens sicherstellen sollen. Die Stadt Geithain wird unter Berücksichti-
gung des Vergaberechts ein geeignetes Planungsbüro suchen, welches
auf dem Gebiet Freianlagen tätig ist und auf entsprechende Referenzen
verweisen kann. Zeitgleich werden Gutachten in Auftrag gegeben, die u.
a. den Zustand des Baumbestandes und des Untergrundes beurteilen
sollen. Anhand der Planungsergebnisse und der Aussagen der Gutach-
ten können erste Schlüsse gezogen werden, welche Technologien für
die Entwicklung des Teiches und seines Umfeldes zur Anwendung ge-
bracht werden solle. Mit den Auswertungen ist Mitte des Jahres zu rech-
nen. Die Stadtverwaltung wird die Geit-
hainer Einwohner über die weitern
Maßnahmen auf dem Laufenden hal-
ten. 

Jesierski
FBL Bau- und Ordnungswesen

n Stadtbild „verschönert“

In den vergangenen Tagen wurden mehrfach Gebäude und Wände mit
Graffiti beschmiert. Ohne Rücksicht auf Eigentum und Bedeutung wur-
den Botschaften hinterlassen, die eigentlich dort nichts zu suchen ha-
ben. Ob an der Kindereinrichtung in der Lessingstraße, im Fahrrad-
schuppen der Paul-Guenther-Schule oder am Stadttor; diese Beschrif-
tungen sind einfach nur ärgerlich. 
Gerade das Geithainer Stadttor ist vor zwei Jahren erst einer Sanierung
unterzogen worden. Die Stadtverwaltung war froh Fördermittel erhalten
zu haben, die es ermöglichten, den Eingangsbereich zur Innenstadt auf-
zuwerten. Mehrere Firmen waren beschäftigt, die Fassade wieder so
herzustellen, wie sie ursprünglich war. Mit viel Mühe und Sachverstand
sowie unter Anleitung eines Restaurators konnte das äußere Erschei-
nungsbild wiederhergestellt werden. Unser Stadttor ist nicht nur ein
Denkmal und historisches Gebäude, es ist auch eines der Wahrzeichen
der Stadt. Umso trauriger ist es, dass die erbrachten Leistungen nicht
gewürdigt und vorsätzlich beschädigt werden. Nun muss wieder Geld in
die Hand genommen werden, um die Graffiti zu beseitigen. 
Vielleicht sollten die Verursacher mal darüber nachdenken, dass ihr Tun
als Sachbeschädigung nach StGB zu werten ist. 

Ordnungsamt

n Öffentliche Bekanntmachung

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Geithain hat in seiner Sitzung am
15.03.2022 den Entwurf des Bebauungsplanes Erholung und Wohnen
„Am Oberfürstenteich“ Geithain in der Fassung vom 28.02.2022 gebilligt. 
Der Planentwurf, bestehend aus Planzeichnung und Textteil mit grün-
ordnerischen Festsetzungen und die Begründung, beides in der Fas-
sung vom 28.02.2022 und der Umweltbericht, ebenfalls in der Fassung
vom 28.02.2022 werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt.

Die Unterlagen zum Planentwurf und die Begründung sowie alle um-
weltbezogenen Informationen liegen in der Zeit vom

09.05.2022 – 10.06.2022 

während der Dienststunden im Rathaus Geithain, Zimmer 110 (1. Ober-
geschoss), Markt 11, 04643 Geithain zu folgenden Zeiten

Montag 8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 8.00 – 12.00 Uhr

zu jedermann Einsicht öffentlich aus.

Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen zum
Planentwurf mit Begründung und den umweltbezogenen Informationen
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Geithain, Markt 11, 04643
Geithain vorgebracht werden. Die fristgemäß vorgebrachten Einwände
und Anregungen werden geprüft und das Ergebnis wird mitgeteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können. 

Die Unterlagen sind außerdem ab dem 09.05.2022 auf der Internetseite
Beteiligungsportal der Stadt Geithain unter https://www.buergerbeteili-
gung.sachsen.de/portal/geithain/beteiligung/aktuelle-themen 
sowie auf dem Zentralen Landesportal Sachsen unter https://www.bu-
ergerbeteiligung.sachsen.de/ einsehbar.

Rudolph
Oberbürgermeister Siegel 

n Die Stadt Geithain erhält Förderung zum Bau 
von 3 Sirenen

Mit dem Sirenenförderprogramm
unterstützt der Bund den Ausbau
kommunaler Sirenennetze in
Deutschland. Das bis Ende 2022
laufende Programm wird durch das
Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe (BBK) koordi-
niert. Mit dem Programm soll die
Aufstellung neuer Sirenen aktiv wei-
terentwickelt und gefördert werden.
Zudem wird die Ausstattung beste-
hender Sirenenanlagen mit neuen
Ansteuerungsgeräten unterstützt. 
Ereignisse, wie die Flutkatastrophe
in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021 sowie auch der
im Jahr 2020 erstmals durchgeführte bundesweite Warntag, haben ge-
zeigt, dass die Bedeutung von Sirenen hoch und die Erwartungshaltung
der Bevölkerung an die Vorhaltung von Sirenen groß ist.
Sirenen und der dadurch erreichte Weckeffekt sind in Deutschland nicht
flächendeckend vorhanden. Darüber hinaus entspricht die Technik der ein-
gesetzten Geräte zum Teil nicht mehr den aktuellen Standards und sie kön-
nen deswegen beispielsweise die von der Ständigen Konferenz der Innen-
minister der Länder und des Bundes (IMK) empfohlenen einheitlichen Sig-
nale „Bevölkerungswarnung“ und „Entwarnung“ nicht wiedergeben.
Verantwortlich für den Betrieb und den Ausbau von Sirenen zur Warnung der
Bevölkerung bei Katastrophen sind die Kommunen. Mit dem Sirenenförder-
programm soll deren Bestreben zum Ausbau ihrer Sirenennetze gefördert
werden. Ziel ist es, die Verfügbarkeit des Warnmittels in der Fläche und für
den Zivilschutz zu erhöhen. Darüber hinaus sollen die Sirenen auf einen
möglichst einheitlichen modernen technischen Stand gebracht werden. Vor-
bereitet werden soll hierdurch u.a. die Möglichkeit zur zentralen Auslösung
über das Modulare Warnsystem (MoWaS). So können Warnungen besser an
die tatsächliche Gefahr angepasst werden. Insgesamt tragen die Maßnah-
men zu einer Verbesserung der Warnung der Bevölkerung bei.
Die Stadt Geithain hat den Bedarf für die Kernstadt und die Ortsteile erfasst
und an den Landkreis weitergeleitet. Nach Prüfung der infrastrukturellen und
örtlichen Gegebenheiten erhielt die Stadt Geithain eine Zuwendung für die
Errichtung von drei Sirenen. Diese werden noch in diesem Jahr in den Orts-
teilen Niedergräfenhain, Dölitzsch sowie Nauenhain errichtet.

Christen, Stadtwehrleiter

Foto: SV Geithain, 2022
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Wir gratulieren ...

Sonstiges

Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Geithain 
gratuliert allen Eltern herzlich zur Geburt 

Ihrer kleinen Wonneproppen, wünscht alles, alles 
Gute sowie eine frohe und glückliche Zeit.

Das Licht der Welt erblickten

Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche

Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung werden keine 
Geburtstage oder Ehejubiläen mehr automatisch veröffentlicht.
Sollten Sie eine Veröffentlichung Ihres Jubiläums im Amtsblatt der
Stadt Geithain wünschen, dann müssten Sie dies bitte schriftlich bei
der Stadtverwaltung Geithain, Büro des Bürgermeisters, Markt 11,
04643 Geithain bekunden bzw. Ihr Einverständnis erklären.

Ihr Oberbürgermeister

Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Geithain 

gratuliert allen Geburtstagskindern und 

Ehejubilaren des Monats Mai ganz herzlich,

wünscht alles, alles Gute und vor allem Gesundheit.

Leonie Schalinske, geb. am 05.03.2022

Töchterchen von Jenny und Daniel Schalinske 

aus Geithain, OT Narsdorf  

n Aussicht auf offene Tierparktore 
sorgt für neuen Schwung –
Solidarität der Betriebe aus 
Geithain und Umgebung ist 
gefragt

Manch Erfreuliches tat sich in den vergangenen Wochen für das
ehrenamtlich wirkende Tierparkteam: Um die Tore wieder öffnen zu
können, wurde schon Ende März ein neuer Antrag beim Lebens-
mittelüberwachungs- und Veterinäramt eingereicht. Es gelang end-
lich, drei für das Tierwohl verantwortliche Personen zu gewinnen,
um den Forderungen des Amtes zu entsprechen.  „Wir haben uns
von Anfang darauf konzentriert, die Verantwortung auf mehrere
Schultern zu verteilen, da es für einen Ehrenamtler, der noch ander-
weitig im Arbeitsprozess steht, allein zeitlich kaum machbar ist, die
geforderten Stunden im Tierpark zu sein“, beschreibt Vereinsvorsit-
zender Thomas Muhl die Prämissen und freut sich, mit Dana Eskin,
ihres Zeichens ausgebildete Tierwirtin, die aus Baden-Württem-
berg in ihre alte Heimat zurückkehrte, eine ausgewiesene Expertin
an der Spitze für diese Aufgabe gefunden zu haben.

Dennoch bleibt der Zwang: Zur vollständigen Absicherung der
Tierbetreuung muss eine halbe Arbeitsstelle ab Mai geschaffen
werden. Selbst bei Mindestlohn sind allein dafür aber etwa 12 000
Euro im Jahr nötig. Seitens des OBM und der Stadt gab es leider
bis Redaktionsschluss dieses Amtsblatts keine Signale zur Unter-
stützung. „Uns bleibt deshalb nur, uns an Unternehmen und
Handwerksbetriebe in Geithain und der Region zu wenden und
sie zu bitten, mitzuhelfen, einen Pool zum Aufbringen dieser
Lohnkosten zu füllen. Erste Kontaktaufnahmen liefen, ein klein
wenig Geld ist auch bereits dafür zugesichert. Aber noch reicht's
bei Weitem nicht“, weiß Thomas Lang, der stellvertretende Ver-
einschef und hofft zudem auch auf weitere Spenden und Paten-
schaften von Bürgern, denen die Zukunft des Tierparks am Her-
zen liegt. um diese Finanzlücke bald gefüllt zu haben.

Im Gang waren trotz der finanziellen Nöte in den vergangenen Ta-
gen Arbeiten, um die  Bedingungen im Ziegengehege zu verbes-
sern. Für die Bezahlung der dafür benötigten etwa 6500 Euro kam
am 8. April eine Spende von Apotheker Michael Iffert über 1000
Euro gerade richtig und löste bei den Vereinsmitgliedern eine Rie-
senfreude aus. Im Rahmen ihrer jährlichen Kalenderaktion hatte
die Apotheke am Stadtpark Geithain seit 6. Dezember vorigen
Jahres Spenden für den Tierpark gesammelt und dann auf diesen
Betrag aufgestockt. „Mit solchen Aktionen möchte ich als Arbeit-
geber und Unternehmer meiner sozialen und gesellschaftlichen
Verantwortung in unserer Stadt gerecht werden“, so der Apothe-
ker. Zudem sei man ja nicht nur für die ordnungsgemäße Versor-
gung der Bevölkerung mit Medikamenten zuständig, sondern or-
ganisiere unter anderem auch regelmäßig Gesundheitstage für
Patienten und Interessierte, leite die Geithainer Diabetiker-Selbst-
hilfegruppe.  
Auch das Vorhaben die Innenwände der Tierparkscheune durch
Vereinsmitglieder auszubessern und neu zu weißen, dürfte Ende
April Geschichte sein. Schließlich soll die Scheune in schickerem
Gewand auch an Interessenten für Zusammenkünfte vermietet
werden.

Am 1. Juni, dem Internationalen Kindertag, sind alle Mädchen und
Jungen neben Eltern und Großeltern zur großen „Wiedereröff-
nungsparty“ in den Tierpark eingeladen, vormittags nach Anmel-
dung Kita-Gruppen, nachmittags alle kleinen und großen Interes-
senten. Wir jedenfalls freuen uns schon sehr darauf.

Ihr Tierparkteam

Aus dem Tierpark

n Fahrradcodieraktion auf dem Marktplatz 
in Geithain 

Am Mittwoch, dem 04.05.2022 wird in der Zeit von 09.00 - 11.00 Uhr
und 12.30 - 14.00 Uhr der Bürgerpolizist eine Fahrradcodieraktion
auf dem Marktplatz Geithain durchzuführen.

Wer Interesse hat, ist herzlichst mit seinem Fahrrad eingeladen.

Torsten Reichert
Bürgerpolizist

www.geithain.net.
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…im letzten Anzeiger sprachen wir: „bis spä-
testens zum Osterfest“… aber wisst ihr, wir ha-
ben mittlerweile im März so viel Neues erlebt,
da können wir nicht warten… da „müssen“ wir
einfach etwas schreiben… wir wollen sozusa-
gen alles „aufsaugen“… alles in Erfahrung
bringen… am liebsten die ganze Welt erkun-
den… da fangen wir doch erst einmal direkt in
unserer Kita „Wirbelwind“ an…
Neugierig geworden? …Sicher… bei uns doch
immer ;-)… Auf geht´s! 

Mit knips, knips… und Herrn Taubert von der
LVZ… Er hörte davon, dass wir uns an der Ak-
tion „Wir packen einen Rucksack“ für ukraini-
sche Kinder beteiligten… So kam er „glatt“ bei
uns vorbei, holte seine große Kamera hervor
und fotografierte einige unserer Wichtel, natür-
lich mit den zahlreichen Spenden… die gar
nicht alle aufs Foto passten… ihr lest richtig…
wir haben „ordentlich“ gesammelt… kisten-
weise, und es ist alles angekommen… zum
Glück… Vielen, vielen Dank an euch alle, dass
ihr uns dabei unterstützt habt.

Weiter folgen wir nun Frau Schmidt auf dem
Weg in „ihr“ Heimatmuseum. Sie lud unsere
Vorschüler zum Schnuppern in frühere Schul-
zeiten ein… ach so… Kinder schrieben auf
Schiefertafeln… sie hatten ganz einfache Ran-
zen… und unsere selbst gestalteten Schultü-
ten machten uns schon stolz… mh… gar nicht
mehr so lange, bis wir in die Schule kommen…
ha… bis dahin werden wir noch so einige „geit-
hainer Höhepunkte“ besuchen… logisch, wer-
den wir euch auch hiervon berichten… Übri-
gens den Pulverturm haben wir schon „einge-
nommen“… wow… was für eine steile Trep-
pe… da, eine Ritterrüstung... echt, das war
auch mal ein Gefängnis? Ja, wir sind für Hei-
matkunde, zumindest ein bisschen „gerüs-
tet“… Dank Frau Schmidt.

Und Alina Zennig nahm unsere Igelkinder auf
eine frühlingshafte Reise mit… Während ihres
Praktikums gestaltete sie mit uns beispielswei-
se Vogelhäuschen, die in unserem Garten ei-
nen Ehrenplatz bekommen haben… wir sind
gespannt, ob nun der ein oder andere gefie-
derte Freund ein Päuschen bei uns einlegt…
gern, kannst auch du, Alina zu einer Ver-
schnaufpause bei uns vorbei schauen…
schön, dass du da warst!

Ach, das war noch längst nicht alles… wahr-
scheinlich könnten wir ein ganzes Buch schrei-
ben… da nehmen wir hier nur mal ein Gedicht
„heraus“…

„Osterhas´, Osterhas´ komm mal her, 
ich sag´ dir was:

Hüpfe nicht an uns vorbei,
bring uns doch ein großes (gelbes…) Osterei.“

(überliefert)

… ihn wollen wir nun mit Osterglocken sowie
duftenden, bunten Hornveilchen, die wir …ja,
ja… selbst eingepflanzt haben, anlocken…
vielleicht zeigen ihm auch die vielen Ostereier
am Strauch, am Baum den Weg in unsere Ki-
ta… hereinspaziert!

Wir melden uns bei euch, ob uns dies gelun-
gen ist… wir sind uns ziemlich siegessicher…
alle reden vom Osterhasen, unsere ErzieherIn-
nen sind auch irgendwie heimlich unterwegs…
„da ist was im Busch ;-)“ …

Bis bald... Ihre Kinder der Kita „Wirbelwind“ 

Yvonne Rätsch

Aus den Kindereinrichtungen

n  „Bis Ostern?... Nö, nö… so lange können wir einfach nicht warten…“

Fotos: Frau Hennig, Frau Rätsch, Frau Kluge,
Herr Tepper
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Nach langer, Corona bedingter Pause machte unsere große Gruppe „die
Spinnen“, bei frühlingshaftem Wetter, wieder einmal einen Ausflug nach
Geithain. Schon das Busfahren ist und bleibt für die Kinder ein Erlebnis.
Unser Ziel war das Heimatmuseum in Geithain, wo wir von Frau Schmidt
herzlich begrüßt wurden. Sie hatte alles gut vorbereitet und wir erfuhren
viel über die Schulzeit von früher und heute, schauten uns Fotos von frü-
heren Schulanfangsklassen an, hörten die Geschichte vom Zuckertü-
tenbaum, probierten die Ranzen von verschiedenen Generationen aus
und staunten, was zu Omas Zeiten der Inhalt einer Zuckertüte war, als es
noch nicht so viele Süßigkeiten gab. Die Kinder bestaunten auch die al-
ten Zuckertüten und zum Schluss bastelten alle noch eine schöne
Knopfzuckertüte. Anschließend zeigte uns Frau Schmidt noch die
„Schätze“ des Heimatmuseums, eine alte Kochküche und einen großen
Webrahmen und erklärte unserer Spinnengruppe alles kindgerecht.
Sehr interessant für die Kinder war auch die Geschichte über den Kon-
flikt zwischen Leinewebern und Fleischbauern, um die Wasserrechte die
auf dem Geithainer Brunnen sichtbar dargestellt sind. Den Brunnen
schauten wir uns nach dem Museumsbesuch auch gleich noch alle per-
sönlich an.

Wir möchten uns bei Frau Schmidt ganz herzlich für den interessanten
und erlebnisreichen Museumsbesuch bedanken und kommen gerne
wieder.

Alle Spinnenkinder mit Björn Mätzold und Katrin Lachmann

Aus den Kindereinrichtungen

n  Evangelischer Kindergarten „Kleine Hirten“ Niedergräfenhain

Die Krippenkinder der Fremdsprachenkindertagesstätte „Little Stars“
wollen den Frühling in all seinen Facetten entdecken.           
Vögel im Vogelhaus, Enten im Park und die ersten Frühlingsblüher ha-
ben sie bereits gesehen. Die ersten Sonnentage wurden von den Kin-
dern ausgiebig genutzt. Egal ob auf einem langen Spaziergang oder auf
ihrem großen Außengelände, es gibt immer etwas Neues zu sehen.
Ein wichtiger Part des Frühlings ist die Osterzeit. Damit werden sich die
Kinder in den nächsten Tagen beschäftigen. Ostergeschichten und

Osterbasteln aber natürlich auch das klassische Osterei färben steht auf
dem Plan. Das Highlight der Osterzeit wird das Osterfrühstück mit an-
schließender Ostereiersuche sein. Über die Osterzeit werden die Kinder
wieder von der Hasenpuppe Hasi Hans begleitet.

Angela Schönherr
Einrichtungsleitung
Kita „Little Stars´“

n  Ach wie schön, es ist so weit, jetzt kommt die Frühlingszeit.

Fotos: Kiga Ndg., 2022
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Endlich wieder! Nach zwei Jahren Pause fand erneut der Känguru- Wett-
bewerb an der Pauli statt. An diesem Tag beteiligten sich 18 Schülerin-
nen und Schüler aus den 5. bis 8. Klassen am Känguru – Wettbewerb,
um ihr Wissen in der Mathematik unter Beweis zu stellen. Da war logi-
sches Denken gefragt und Durchhaltevermögen, denn wer am Anfang
dachte, dass die Aufgaben in 75 Minuten locker zu schaffen sind, der
wurde vom Gegenteil überrascht. Über den Wettbewerb sagte Luca Et-
zold aus der 7a: „Das war ganz schön anstrengend, aber die Aufgaben
waren toll. Am schönsten war das Glücksgefühl, wenn man wieder eine
Aufgabe gelöst hatte.“ Nun warten wir gespannt auf die Auswertung und
unsere Platzierung. Bei rund 700 000 Teilnehmern in diesem Jahr wird
das sicher eine Weile dauern.

FL Mathematik Ines Schöne

Aus den Schulen

n  Känguru – Wettbewerb an der Pauli am 17.03.2022

Fotos: H. Hille, 2022, „Känguru – Wettbewerb an der Pauli“

Fotos:  H. Stiehl, 2022 „Unser Ausflug in die Welt der Bücher“

Bücher spielen in unserem Schulalltag gewöhnlich eine große Rolle. In
den meisten Unterrichtsfächern benutzen wir ein Lehrbuch dazu meist
auch ein Arbeitsheft. Was würde uns, die Klasse 6b, bei dem Besuch der
Geithainer Bibliothek nun noch neues zum Thema Bücher erwarten?

Frau Kratz und Frau Wiesehügel warteten bereits, als wir die Tür zur Bi-
bliothek öffneten. Für unseren Besuch war alles vorbereitet. Unsere Ja-
cken und Taschen blieben im Erdgeschoss. Wir stiegen in die obere Eta-
ge, wo die Abteilung für Kinder eingerichtet ist. Verschiedene Medien
sind hier vorhanden, nicht nur Bücher. Man kann sich gemütlich in eine
Ecke setzen und in Büchern blättern. Von Frau Kratz erfuhren wir alles
Wissenswerte zum Thema „Moderne Bibliothek“. Unsere vielen Fragen
beantwortete sie geduldig. Wir fühlen uns gut informiert und beraten.
Für Hausaufgaben und Vorträge lohnt sich der Blick ins Buch. Wir kön-

nen auch übers Internet suchen und so Angebote der Bücherei nutzen.
Wir erhielten natürlich auch Zeit zum Stöbern, dabei konnten verschie-
denste Themen entdeckt werden wie Feuerwehr und Rettungswesen,
verschiedene Tierarten oder Abenteuer unterschiedlicher Ansprüche.

Und das Beste, die Lesezeit in einem Buch gehört mir als Leser allein.
Ich entscheide was ich lese, wann ich lese und ich kann mich auf die Ge-
schichte einlassen.

In der Bibliothek sind wir kompetent, fachkundig und nett zum Thema
Nutzung der Medien informiert worden. Wir danken Frau Kratz und Frau
Wiesehügel für diese besondere Unterrichtszeit.

Klasse 6b

n  Unser Ausflug in die Welt der Bücher



Den Höhepunkt am vergangenen Freitag, dem
08.04.22, erlebten wir beim Bowling. Eigent-
lich wollten wir schon vor Weihnachten des
vergangenen Jahres gemeinsam bowlen, aber
das ging leider nicht. Deshalb nutzten wir nach
dem Aufenthalt in der Bibliothek die Gelegen-
heit, uns sportlich zu betätigen. Mit viel Spaß
und Einsatz versuchten alle, möglichst viele
Treffer zu platzieren. Am wichtigsten aber war
uns die gemeinsame Zeit. Wir kommen gern
wieder zu Frau Reimann ins TopTen und dan-
ken ihr für die freundliche Bewirtung.

Klasse 6b

n  Und danach ging es ins TopTen
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Aus den Schulen

Fotos: B. Biringer, 2022 „Les chefs de cuisine“

Am 08.04.2022 führten die Franzö-
sischschüler der beiden 8. Klassen
ein gemeinsames Kochprojekt
durch. Im Unterricht behandelten
die Schüler zuvor Lebensmittel mit
Mengenangaben. Sie können Re-
zepte lesen und übersetzen, außer-
dem können sie die Arbeitsgänge
auf französisch beschreiben.

Wir suchten uns Rezepte für Spei-
sen, die alle Schüler gern essen.

Als Vorspeise entschieden wir uns für Bruschetta mit Rucola. Der
Hauptgang bestand aus Cordon bleu mit Pommes frites und Salat. Für
den Nachtisch wählten wir eine Mousse au chocolat.

Nachdem wir gemeinsam einkaufen waren, konnten die Arbeiten in un-
serer neuen Schulküche beginnen. Wir verteilten uns auf die einzelnen
Arbeitsplätze und begannen die Rezepte nachzukochen. Gegen 12 Uhr
war dann alles fertig und wir konnten gemeinsam essen. Die Schüler lu-
den noch ihre Klassenleiterinnen zum Essen ein.

Abschließend müssen alle Schüler ein kleines Kochbuch mit der Be-
schreibung der Arbeitsgänge und der Mengenangaben der Lebensmit-
tel anfertigen.

B. Biringer

n  Les chefs de cuisine
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Bei frühlingshaftem Wetter fand in diesem Schuljahr der Osterlauf an der
Grundschule Narsdorf statt. Der letzte Schultag vor den Osterferien war
für alle Mädchen und Jungen eine sportliche Herausforderung. Die Klas-
se 1 und 2 musste jeweils eine Runde auf dem Sportplatz rennen, die
Klasse 3 und 4 bewältigte die doppelte Distanz. Anschließend erhielt je-
des Kind eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme am Osterlauf.
Nach dieser Anstrengung waren alle gespannt, denn der Osterhase wur-
de auf dem Schulgelände gesichtet. Er ließ es sich auch in diesem
Schuljahr nicht nehmen, den Kindern eine kleine Freude zu bereiten.
Schließlich hatten die Narsdorfer Schüler alle ein Osterkörbchen im
Kunst- oder Werkunterricht gebastelt. Nach mehrwöchiger Bauphase
durften die Kinder den neu gestalteten hinteren Schulhof das erste Mal
betreten und staunten daher nicht nur über die kreativen Verstecke von
Meister Lampe. (CF)

Aus den Schulen

n  Osterlauf und Eiersuche an der Narsdorfer Grundschule

www.geithain.net.



Batul und Stanley ver-
traten unsere Schule
auf Regionalebene.
Dieser Ausscheid wur-
de diesmal online über
LernSax ausgetra-
gen. Die Fachberaterin
Frau Vollroth besuchte 
anschließend unsere
Schule, um die Urkun-
den und Anerkennun-
gen persönlich zu über-
reichen. 

Fotos: C. Berger, 2022

19 Geithainer Anzeiger30. April 2022

Aus den Schulen

Internationales Gymnasium 
und Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain:

n  Stipendium für digitale und soziale Kompetenz

Robin aus Klasse 9b, der sich an unseren Gymnasien als Schülerspre-
cher engagiert, und insbesondere im naturwissenschaftlichen Unterricht
tolle Leistungen zeigt, durfte sich jetzt über eine besondere Auszeich-
nung für seinen Einsatz freuen. Am 7. April erhielt er aus den Händen
von Marcus Wilsdorf, einem der Gründer und Geschäftsführer der Firma
FDTech GmbH in Chemnitz, ein Stipendium in Höhe von 250 Euro!

Insgesamt wurden sechs Schüler des SIS-Schulverbundes mit Stipen-
dien geehrt und damit nicht nur für ihre überdurchschnittliche Digital-
kompetenz belohnt, sondern auch für ihr gesellschaftliches Engage-
ment und eine ausgeprägte Sozialkompetenz. Anwesend zur Übergabe
waren auch die Schulleitungen der ausgezeichneten Schüler: TRIAS
Schulen Elsterberg, Internationale Gymnasien Geithain, Internationales
Gymnasium Meerane „Johann Heinrich Pestalozzi“ sowie die Internatio-
nale Oberschule Meerane. Nach einer kurzweiligen Unternehmensprä-
sentation erfolgte die Übergabe der Stipendien. Anschließend wurde in
lockerer Atmosphäre gefachsimpelt und über berufliche Perspektiven
gesprochen. Das Unternehmen FDTech, das Lösungen zum automati-
sierten Fahren entwickelt, ist ein TOP-Arbeitgeber der Region und zu-
dem ein Ausbildungsbetrieb, der vielfältige Bildungswege in ganz Sach-
sen unterstützt.

n  Englischwettbewerb an der Paul-Guenther-Schule

Den diesjährigen Englischwettbewerb in Klassenstufe 7 gewann Gina
Marie Breuer, gefolgt von Elias Nitsche und Stanley Koll. 

Fotos:  Frau Kollinger-Walter, 07.04.2022
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In Klassenstufe 9 gab es zwei Gewinner: Batul Tareen und Julius Fritz-
sche, Platz 2 ging an Theo Pilz, Platz 3 an Mareike Rupf. Herzlichen
Glückwunsch an alle, die erfolgreich am Wettbewerb teilgenommen ha-
ben. 
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Aus den Schulen

Internationales Gymnasium Geithain:

n  Neues aus dem Spanischunterricht

Der Winter ist vorüber, die Temperaturen steigen langsam an – Grund
genug für die Klasse 6a, den Frühling und die neue Mode-Saison mit ei-
ner eigenen kleinen Modenschau zu begrüßen. Während die Schüler
und Schülerinnen bei der Kombination ihrer Kleidungsstücke erneut Hu-
mor und Kreativität bewiesen, überzeugten sie in der Fremdsprache mit
gelungenen und detaillierten Beschreibungen ihrer Outfits, sodass das
neu erlernte Wissen zu den Themenbereichen Farben, Kleidung und
Aussehen direkt angewendet werden konnte. Dabei sicherte sich Toni
den Preis für den ausgefallensten Look.

Wir gratulieren Robin ganz herzlich zu diesem Erfolg und bedanken uns
für sein Engagement an unseren Gymnasien! 

Schulleitung

Internationales Gymnasium Geithain:

n  Shakespeare und ein Ende

Nach langer Lockdown- und Pandemiezeit hatten die Schülerinnen und
Schüler des Leistungskurses Deutsch am 31. März die Möglichkeit,
endlich wieder einer Theatervorstellung beizuwohnen. Gespielt wurde
Shakespeares „Hamlet“ am Theater der Jungen Welt in Leipzig, in einer
Inszenierung von Ania Michaelis. Passend dazu hatten die Schülerinnen
und Schüler zuvor im Unterricht, im Rahmen des Lernbereiches Thea-
terkonzepte, „Hamlet“ gelesen und analysiert, verschiedene theoreti-
sche Theaterkonzepte kennengelernt und sogar einen eigenen Insze-
nierungsvorschlag erarbeitet. 

Umso spannender war es, die bekannte Tragödie nun abschließend,
professionell inszeniert und gespielt, live auf der Bühne zu sehen. Dabei
erlebten alle eine interessante, bisweilen merkwürdige, aber in jedem
Fall unterhaltsame Aufführung, die kontinuierlich die Grenzen zwischen
Spiel und Ernst, zwischen Schein und Sein verletzte. Da die Abiturprü-
fungen für Klasse 12 unmittelbar bevorstehen, ist die Überschrift eines
bekannten Goethe-Aufsatzes („Shakespeare und kein Ende!“) nun wohl
kaum mehr passend – vielmehr stellte der Theaterbesuch zu Shake-
speares Meisterwerk den krönenden Abschluss der gemeinsamen
Lernzeit im Leistungskurs Deutsch dar.

Leistungskurs Deutsch, Klasse 12 IGG 

Foto: Frau Destani, 31.03.2022

Die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 12 hingegen gaben sich in
den letzten Stunden Spanischun-
terricht vor Abschluss der Schul-
zeit den kulinarischen Vorzügen
des hispanophonen Kulturraumes
hin. Dabei wurden Tortillas, Gua-
camole und weitere kleine Snacks
anhand von originalen, spanisch-
sprachigen Rezepten gemeinsam
zubereitet und in entspannter Atmosphäre verspeist. Überzählige Kalo-
rien mussten jedoch nicht lange abtrainiert werden, denn dazu nahm
uns Tänzerin und Tangolehrerin Camila Valenzuela aus Mendoza, Ar-
gentinien, via Zoom unter ihre Fittiche. 

Während sich die Schülerinnen und Schüler in den Vorstunden mit der
Geschichte und Kultur Argentiniens auseinandergesetzt und vorab
schon theoretisches Wissen zum Tango und dessen Ursprung erworben
hatten, folgte nun der praktische Teil des Lernens: ein Mini-Tangokurs.
Dabei erklärte die Tangolehrerin nicht nur erste Schritte, die anschlie-
ßend ausgeführt wurden, sondern beantwortete ebenfalls und selbst-
verständlich auf Spanisch unsere Fragen. 

Fotos: Frau Destani, 30.03./04.04.2022

Nach acht Jahren Spanischunterricht bleibt den Schülerinnen und
Schülern der 12g nun viel Freude mit den erworbenen Sprachkenntnis-
sen zu wünschen sowie in Zukunft viele Möglichkeiten, diese erfolgreich
und selbstbewusst anzuwenden. 

Frau Destani, Spanischlehrerin IGG 
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Kulturelles

n Kulturkalender Stadt Geithain Mai 2022
01.Mai Spritzenhaus Rathendorf
10.00 Uhr Maibaumsetzen

07.Mai Heimatmuseum  
15.00 Uhr Sommerbasteln - schwebende Tasse erstellen

bitte eine Gabel mitbringen 
     Anmeldung unter 034341 44403

08. Mai Marienkirche Wickershain
17.00 Uhr Muttertagskonzert  „Zwischen BACH und TANGO“ 

11. Mai Stadtbibliothek
19.00 Uhr Rügener Kriminalfälle
     Lesung mit Sylvia Voigt / Freiberg
     Eintritt 5 € / Kartentelefon: 034341 43168

14. Mai Heimatmuseum
15.00 Uhr Spiel mit uns - heiterer Spielenachmittag

18. Mai Bürgerhaus
15.00 Uhr Tanztee – Einlass 14.30 Uhr, Eintritt 7.50 €

19. Mai Bürgerhaus
17.00 Uhr Offene Bühne - Musik- und Kunstschule Landkreis

Leipzig

21. Mai Kirche Syhra
19.30 Uhr Musikabend mit "TRIO-WERK"
     klassische und moderne Kirchenlieder im etwas an-

deren Gewand, Jazz, Gypsi und Klezmer. Der Eintritt
ist frei. Eine Kollekte wird erbeten!

     Nico Klisch (Saxophon und Klarinetten)
     Manfred Kluge (Schlagwerk)
     Janko Bellmann (Piano)

25. Mai Gaststätte Athen Dammühle
18.30 Uhr Vortrag des Heimatvereins
     Die Schülerin Laura Juhlemann vom Geithainer

Gymnasium stellt ihre Forschungsarbeit zu dem
Geithainer Arzt Dr. Eberhard Ibrügger vor.

27. Mai Freibad
10.00 Uhr Saisoneröffnung

28. Mai Heimatmuseum
14.00 Uhr „Musik im Museum“ irische Musik mit den Dorffiedlern
     ab 14.00 Uhr Kaffee & Kuchen; 
     Voranmeldung erbeten: 034341 44403
     Eintritt frei

28. Mai Kalandstube Geithain
19.00 Uhr "Obertonkonzert mit Arte Sonare" 
     Es musizieren: Gisela Tjarks, Sigrid Leger, Anna

Kopperschmidt, Mechthild Trauzettel, Olaf Gitz-
brecht, Markus Ohlef, Thomas Reimann. Da der
Raum in der Kalandstube auf max. 20 Personen be-
schränkt ist, bieten wir die Möglichkeit einer zweiten
Aufführung um 21 Uhr an.  Eintritt 12€

01.Juni Tierpark
14.00 Uhr Kinderfest (vorbehaltlich der Öffnung des Tierparks)

01. – 03. Juni Bürgerhaus
     Kindermusical „Hänsel & Gretel“ Gastspiel des Mu-

sical Mobils

Terminmeldungen für Kulturkalender des Amtsblattes und Internet
der Stadt Geithain an:
Stadtverwaltung, Frau Ines Franke i.franke@geithain.de
Stadtbibliothek, Frau Ramona Kratz bibo-geithain@t-online.de

Veranstaltungen auch unter www.kultur-leipzigerraum.de
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Kulturelles

n Serviceangebot erweitert 

Im Bürgerbüro sind nun ganz neu verschiedene
Rad- und Wanderkarten eingetroffen. Unter an-
derem eine Rad- und Wanderkarte vom Leipzi-
ger Neuseenland, ein Erlebnisführer der
schönsten Ziele von Halle bis ins Leipziger Land
oder auch vom Erzgebirge und Umgebung. Die
wetter- und reißfesten Karten mit der Sonne
sind schon ab 6,00 €/Stück erhältlich. GPS-ge-
nau mit vielen Ausflugs- und Einkehrtipps bie-
ten die neu aufgelegten Karten sowohl Spaß als
auch Kultur für die ganze Familie. 
Ebenfalls neu: Der Rother Wanderführer „Mittelsachsen – Zwischen
Meißner Elbtal und Zwickauer Mulde“. In seiner Erstauflage zeigt er die
51 schönsten Wege durch ein tolles Wandergebiet und wartet mit vielen
Einkehr- und Besichtigungstipps auf Sie. In unserer Region berichtet der
Wanderführer ausführlich über den Rochlitzer Berg, die Kriebsteintal-
sperre oder auch die Rochsburg. Ebenso reizend werden große und klei-
ne Gewässer, reizvolle Wälder, Schlösser, Burgen und Weinanbaugebiete
aufgeführt. Die genaue Wegbeschreibung wird ergänzt durch ein Wan-
derkärtchen mit eingetragenem Routenverlauf und einem Streckenprofil.
Zudem stehen GPS-Tracks zum Download von der Internetseite des Rot-
her Bergverlags bereit. Ab sofort erhältlich im Bürgerbüro für 14,90 EUR. 

Nicole Kampf, Allg. Sachgebiet

n Dorffiedler aus Güldengossa 
im Heimatmuseum Geithain  

Musik aus Irland und Schottland
erklingt am Sonnabend, dem 28.
Mai 2022 um 15:00 Uhr auf der
Museumsterrasse des Heimat-
museums Geithain.

Mit ihren eigenen Bearbeitungen
von internationaler Folkmusik über
mittelalterliche Stücke, zu Klez-
mer, Jazz laden fröhliche Musik,
Tänze und besinnliche Melodien
zum Zuhören und Mitklatschen
ein.
Das Ensemble der „Dorffiedler“
von ca. 20 Musikern die mit Gei-
gen, Bratsche, Cello, Gitarren, Kla-
rinette, Klavier, Akkordeon, Man-
doline, Cajon und Bodhran (irische Rahmentrommel) musizieren, wird
von Grit Zubrügg geleitet.

Zu finden ist das Heimatmuseum Geithain in der Chemnitzer Straße
20/22. 
Wir bitten um Anmeldung unter 034341 44403.

Kaffee und Kuchen wird von 14:00-15:30 Uhr angeboten. 

Eintritt frei!

Foto: Falk Schulze

n Sommerbasteln im Heimatmuseum Geithain

Am Sonnabend, dem 07. Mai 2022 laden wir 15 Uhr in das Heimat-
museum, Chemnitzer Straße 20/22 ein. 
Wir wollen eine „schwebende Tasse“ gestalten. Tassen und Unter-
teller sind vorhanden, nur eine Besteckgabel wird noch benötigt.
Wer hat, bringt noch seine Heißluftklebepistole mit.
Mit kleinen Blüten, Perlen und vielem anderen wird eine sommer-
lich, schwebende Tasse gestaltet.  
Wer sich darunter noch nichts vorstellen kann, suche einfach mal
im Internet, unter: „schwebende Tasse“!

Heimatmuseum 
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Kulturelles

n Hallo Kinder!

Wir suchen einen treuen Begleiter für unser Geithainer Freibad.
Dabei dachten wir an ein Maskottchen. Dieses sollte zum Bade-
spaß und dem Freibad passen.

Doch wie genau soll es aussehen? Ein Tier, ein Fabelwesen, eine
Figur?!
Wie ihr es genau gestaltet, ist euch überlassen.
Lasst Euren Ideen freien Lauf!

Sendet uns dafür Eure Zeichnungen einfach per Mail an: 
n.kampf@geithain.de

Unter den Einsendungen wählen wir das beste Maskottchen aus
und machen es zum Star unseres Freibades.

Den Gewinner oder die Gewinnerin geben wir dann zum Kinder-
und Badfest am 16. Juli bekannt. Natürlich gibt’s auch einen tollen
Preis. 
Hört sich gut an, oder?!
Also – an die Stifte, fertig, los!
Einsendeschluss ist der 17. Juni 2022

n Zuverlässige Aushilfen gesucht!

Zur Unterstützung im Bürgerhaus Geithain suchen wir aufge-
schlossene und flexible Menschen, welche mit Spaß und Freund-
lichkeit bei Veranstaltungen aushelfen wollen. 

Voraussetzungen:
- seriöses Erscheinungsbild
- sehr gute Umgangsformen
- Bereitschaft zur Wochenendarbeit und in den Abendstunden

Sie bringen mit:
- Flexibilität, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit
- schnelle Auffassungsgabe
- Teamfähigkeit

Das trifft alles zu? 
Dann senden Sie uns Ihre Kurzbewerbung mit Foto an

Stadt Geithain
Allgemeines Sachgebiet – Nicole Kampf

Markt 11
04643 Geithain

oder per E-Mail an n.kampf@geithain.de
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Das Bauamt informiert

n Mit dem Fahrrad nach Mark Ottenhain

Am 04.04.2022 war es nun endlich soweit. Unter großer Freude der an-
wesenden Bürger konnte der Rad- und Fußweg vom Ortsausgang Geit-
hain zum Ortseingang des Ortsteiles Mark Ottenhain für den Verkehr
freigegeben werden. Die selbstauferlegte „Ausbau- und Erhaltungsstra-
tegie für die Staatsstraßen des Freistaates Sachsen“, welche bis zum
Jahr 2030 reicht, verhinderte dabei jedoch den direkten parallelen Rad-
weganbau an die Staatsstraße 44. Der Radweg führt daher nicht entlang
der S 44, sondern in einem moderaten Abstand hinter der bestehenden
Gartenanlage „Frischer Wind“. Dieses war ein notwendiges Zugeständ-
nis der Stadt Geithain an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
um überhaupt die Radverbindung zum Ortsteil in Eigenregie umsetzen
zu können. Da aber die Verantwortlichen der oberen Verkehrsbehörde
des Freistaates das jahrelange Thema Radweg Mark Ottenhain eben-
falls zu einem guten Ende führen wollten, wurde die Planung und der jet-
zige Ausbau im erheblichen Maß mit 270.000 Euro mitfinanziert. Die
geometrische Lage hinter der Gartenanlage hat aber eine landschaftlich
schöner Ausbauvariante hervorgebracht, welche neben dem Alltagsrad-
verkehr auch dem touristischen Radverkehr hervorragend dient. Durch
die Anordnung von rd. 30 Stück Obstbäumen und fast 300 Stück Sträu-
chern erfährt der Ausbau der Radwegeverbindung dabei den notwendi-
gen Ausgleich zu den Eingriffen in die Natur und Landschaft. Auch die
Gartenanlage erhält mit dem Radweg eine Aufwertung und so möchte
der Gartenverein zukünftig der Ostseite der Kleingärten eine besondere
Pflege zukommen lassen. Um die Sicherheit des Rad- und Gehwegver-
kehrs zwischen der Stadt Geithain und den Ortsteil zu gewährleisten,
wurde eine entsprechende Beschilderung und Markierung der Verkehrs-
anlage vorgenommen. Weiterhin hat die Stadtverwaltung eine vollstän-
dige Radwegebeleuchtung ausbauen lassen, so dass auch in der dunk-
leren Jahreszeit bzw. in der Nacht die alltägliche Nutzung verbessert
wird. Ab sofort sollte nun zwischen den beiden Ortschaften kein Radfah-
rer mehr auf der Fahrbahn der Staatsstraße zu sehen sein!   

Artikel: Andreas Rätsch, 2022

Foto: Andreas Rätsch, 2022, Eröffnung Radweg Mark Ottenhain

n Bekanntmachung

Die Versammlung der Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft
Narsdorf/Dölitzsch findet statt am Freitag, den 10. 06. 2022,
19.00 Uhr, in „Schmatzis Bistro", Dölitzsch

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht, Kassenbericht und Entlastung des

Jagdvorstandes
3. Wahl des Jagdvorstandes
4. Verwendung des Reinertrages
5. Sonstiges

Der Jagdvorstand Narsdorf, 12.04.2022

n Jahreshauptversammlung
der Jagdgenossenschaft Geithain

Die Jagdgenossenschaft Geithain lädt alle Mitglieder und deren
Ehepartner zur Jahreshauptversammlung der JG Geithain am
Donnerstag, den 12.05.2022 um 19.30 Uhr in die Gaststätte „Bei
Schieners“ in Geithain ein.

Themen: Haushaltsberichte der letzten Jahre und Vorstandswahl

Der Vorstand

Vereinsnachrichten

Vereinsnachrichten

n Der Kleingartenverein 
„Frohe Zukunft“ e. V. 

gratuliert im Monat Mai 2022

Frau Waltraud Schunke
Herrn Hartwig Schunke
Frau Ursula Deus

recht herzlich zum Geburtstag. 
Wir wünschen Gesundheit 
und weiterhin alles Gute.  

Schmuck
Vereinsvorsitzender

n Der Kleingartenverein Frischer Wind e.V. 
informiert:

Der kinderfreundliche Kleingartenverein "Frischer Wind" e.V. bietet
noch freie Gärten zum Pachten an. Wahlweise mit oder ohne Lau-
be. Die Gärten sind ca. 350 qm groß, Stromanschluss ist vorhan-
den. Sehr gute Anbindung durch den neugebauten Radweg. Meh-
rere Parkplätze stehen zur Verfügung. Besichtigungen können mit
dem Vorstand vereinbart werden. Entweder persönlich oder per
Email unter gartenverein.frischerwind@web.de

Der Vorstand B. Spreer
……………………………………………………………………………

Der Gartenvorstand der Gartenanlage "Frischer Wind" e.V.
wünscht allen GartenmitgliederInnen ein schönes und erfolg-
reiches Gartenjahr 2022.

Der Vorstand B. Spreer
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Vereinsnachrichten

n FSV Alemannia Geithain e.V.
kommende Veranstaltungen / Heimspiele:

Sa, 23.04.2022 10.30 Uhr D-Junioren FSV Alemannia Geithain – SV Eula 58
So, 24.04.2022 09.00 Uhr F-Junioren FSV Alemannia Geithain – SG Sermuth/Zschadraß/Großbothen
So, 01.05.2022 10.00 Uhr C-Junioren SG Bad Lausick/Geithain – SV 1863 Belgershain

10.30 Uhr E-Junioren FSV Alemannia Geithain – SG Frohburg/Flößberg/Frankenhain
12.30 Uhr A-Junioren SpG Geithain/Bad Lausick/Neukirchen – ESV Delitzsch
15.00 Uhr Herren FSV Alemannia Geithain – SV Germania Auligk

Sa, 07.05.2022 10.30 Uhr E-Junioren FSV Alemannia Geithain II - SG Frohburg/Flößberg/Frankenhain II
10.30 Uhr D-Junioren FSV Alemannia Geithain – SV Germania Mölbis

So, 08.05.2022 10.00 Uhr B-Junioren SpG Rochlitz/Geithain – TSV Dittersbach
15.00 Uhr Herren FSV Alemannia Geithain – Fortuna Neukirchen

Mi, 11.05.2022 18.30 Uhr C-Junioren SG Bad Lausick/Geithain – Hohnstädter SV
Sa, 14.05.2022 10.30 Uhr C-Junioren SG Bad Lausick/Geithain – Röthaer SV
So, 15.05.2022 09.00 Uhr F-Junioren FSV Alemannia Geithain – SV Naunhof 1920

10.30 Uhr E-Junioren FSV Alemannia Geithain – SV Blau-Weiss Bennewitz
12.30 Uhr A-Junioren SpG Geithain/Bad Lausick/Neukirchen – SpG  Gleisberg/Mochau

Sa, 21.05.2022 10.30 Uhr E-Junioren FSV Alemannia Geithain II – FSV Kitzscher
10.30 Uhr D-Junioren FSV Alemannia Geithain – Röthaer SV

So, 22.05.2022 15.00 Uhr Herren FSV Alemannia Geithain – SG Gnandstein 49
So, 29.05.2022 10.00 Uhr B-Junioren SpG Rochlitz/Geithain – SpG Neuhausen/C./Sayda/Clausnitz

JUBILÄEN

10 Jahre Mitgliedschaft: Lenny Dörr (B-Junioren)
_______________________________________________________________

Zur aktuellen Saison 2021/2022 nimmt der FSV Alemannia Geithain im
Nachwuchs in allen Altersklassen am Wettkampfbetrieb teil. Die Sport-
gruppe, Kinder im Alter von 2-4 Jahren, wird aufrechterhalten. Für den
Trainings- und Spielbetrieb werden jederzeit sportbegeisterte Jungen
und Mädchen der Jahrgänge 2003 - 2017 gesucht. 
Im erwachsenen Bereich gibt es 3 Mannschaften. Unsere 1.Männer-
mannschaft, die „Alten Herren“ sowie unsere Frauenmannschaft.
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Vereinsnachrichten

n Neues vom GCC

Vor kurzem haben unsere drei
Funkengarden wieder mit dem
Training angefangen.
Da 3 Mädels aus der Grünen nun
in die Rote Garde nachgerutscht
sind und die neue Saison ansteht,
gab es wieder ein Probetraining,
um Nachwuchs für die jüngste
Garde des GCC zu finden. 
Dies wurde dieses Jahr so gut an-
genommen, dass gleich 9 Mädels
zum Schnuppern vorbeikamen.
Derzeit trainieren die Funken an
zwei Gardetänzen und an einem
Showtanz.
Sie hoffen auf ein dauerhaftes Trai-
ning ohne Corona Pausen, sowie
auf das Stattfinden der neuen Sai-
son ab November, um das Erarbei-
tete auch präsentieren zu können.

Die Mädchen der Roten Garde

Die Mädchen der Grünen Garde        Fotos: Nadine Zschache, GCC e.V.

Die Blaue Garde beim Trainieren

n Der Oldtimerverein Kohren-Sahlis e.V. im ADAC 
informiert:

Die geplante Rundfahrt am 1. Mai 2022 in Espenhain wurde auf Grund
von Straßensperrungen geändert.
Sie verläuft nun nicht mehr über Otterwisch sondern von Oelzschau
über Belgershain, Köhra, Pomßen nach Großbardau.

n Einladung zu einer Vereins-Werkstatt 
am 4. Mai 2022 nach Kohren-Sahlis 

Thema: Vereinssatzungen aktiv gestalten – Engagement flexibel er-
möglichen

Wann? Mittwoch, 4. Mai 2022, 18.00 Uhr (bis ca. 19.30 Uhr) 
Wo? Evangelisches Zentrum Ländlicher Raum Heimvolkshoch-

schule Kohren-Sahlis 
Pestalozzistr. 3, 04654 Frohburg OT Kohren-Sahlis

Die inhaltlichen Schwerpunkte sind: 
• Anforderungen an die Satzung aus gemeinnützigkeits- und vereins-

rechtlicher Sicht 
• Gestaltungsmöglichkeiten und Spielräume 
• Handlungsbedarf zur Satzungsänderung 
• Entspricht die Satzung Ihrem tatsächlichen Vereinsleben? - Chan-

cen und Risiken 
• Flexible Satzungsgestaltung für Vereinsarbeit in schwierigen Zeiten 

Die Veranstaltung richtet sich an ehrenamtlich tätige Mitglieder von Ver-
einen, Verbänden, Initiativen und Projekten sowie an haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiter/innen aus dem Non-Profit-Bereich. Für die Teilnah-
me wird ein Unkostenbeitrag von 5 € erhoben. 
Im Bedarfsfall wird die Veranstaltung im digitalen Raum durchgeführt. 
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme. Für eine Anmeldung (bitte bis zum
29.04.2022) per E-Mail (claudia.vater@slk-miltitz.de) oder telefonisch
(034344 64810) bin ich dankbar. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund! 

Claudia Vater, Koordinatorin Ländlicher Raum

Weiterhin richtet unser Verein am 18. Juni 2022 die Rallye zur Sachen-
meisterschaft „Rund um das Kohrener Land“ in Kohren-Sahlis aus. Die
Vorbereitungen dafür sind bereits im vollen Gange und wir hoffen auf ei-
ne gute Beteiligung, haben doch immer viele Oldtimerfreunde an dem
Lauf teilgenommen.
Informationen für beide Veranstaltungen stehen auf unserer Webseite 
www.oldtimer-ks.de zum Downloaden bereit.

Ute Seifert, Vorstand 

Wissenswertes
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Wissenswertes

n Geithain im 20. Jahrhundert

von Dr. Gottfried Senf

Das 20. Jahrhundert mit seinen Zäsuren 1918, 1933, 1945 und 1989/90 ist in Familiengesprächen weitaus präsenter als weit in der 
Stadtvergangenheit zurückliegende Themen. Seit Februar 2019 erscheinen in loser Folge auf der Homepage und im Amtsblatt Beiträge zur
Geithainer Zeitgeschichte. Hinweise, Ergänzungen oder Fragen zu den Quellen bitte über E-Mail an Gottfried.Senf@vodafone.de oder
geithainerheimatv@gmx.de

Stadtrat beschloss Erneuerung des Schuldaches
Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 15. März d. J. die energeti-
sche Sanierung des Dachgeschosses sowie die Erneuerung  des Da-
ches der Paul-Guenther-Schule. Die Gesamtmaßnahme soll in zwei
Bauabschnitten über zwei Jahre realisiert  werden. Die Vorplanungen
dazu wurden mit den zuständigen Fachbehörden bereits abgestimmt.
Läuft alles nach Plan, wird sich das Schulgebäude 2025 zum 100. Wei-
hejubiläum mit neuem Dach präsentieren. Ursprünglich wurde der
Schulturm bekrönt durch ein Turmhäuschen. Seit 1973 befindet sich
dort die astronomische Beobachtungskuppel. Die Objekte existierten
jweils  rund 50 Jahre. Der Denkmalschutz hat deshalb der Stadt als
Schulträger und Eigentümer des Gebäudes die Wahl bei der künftigen
Gestaltung der Turmbekrönung gelassen. 

Der obligatorische Astronomieunterricht wurde in der DDR 1959 einge-
führt. Die Universität Jena bildete die Fachlehrer aus. Oft waren es „ge-
standene“ PhysiklehrerInnen, die in einem zweijährigen Zusatzstudium
die Qualifikation erwarben. Alle SchülerInnen der 10. Klassen eigneten
sich in einer Wochenstunde Astronomie  Grundkenntnisse in dieser äl-
testen Naturwissenschaft an. Der Lehrplan schrieb auch praktische Be-
obachtungen am Sternenhimmel vor. Der Physiklehrer Dr. Bernhard
Raabe hatte den Hauptanteil an der Schaffung hervorragender Bedin-
gungen für einen lehrplangerechten Astronomieunterricht an der Geit-
hainer Schule. So wurde 1973 vom damaligen Betrieb VEB Kettenförde-
rer (heute Fa. Hellwig) die Kuppel für die astronomische Station gebaut
und am 30. Juni 1973 auf den Turm an die Stelle des entfernten Turm-
häuschens gehievt. Nach Anschaffung entsprechender Beobachtungs-
geräte und Einrichtung eines Astronomie-Fachzimmers im Schulturm
konnten die geforderten Schülerübungen stattfinden. Die Geithainer
Schule hatte in den 1970er Jahren in den 10. Klassen maximal sieben
Parallelklassen! Wöchentlich drei bis vier Beobachtungen am Abend mit
jeweils 10 – 15 Schülern auf dem 38m hohen Turm - bei hoffentlich kon-
stant klarem Sternenhimmel! Das war eine gute Auslastung der neu ge-
schaffenen Möglichkeiten, jedoch auch eine starke Belastung der jewei-
ligen Astronomielehrer. 

Mit Bildung der neuen Bundesländer 1990 waren Veränderungen im
Schulwesen angesagt. Astronomie als Unterrichtsfach wurde in fast al-
len neuen Ländern gestrichen. Sachsen machte eine rühmliche Ausnah-
me! Die Wochenstunde in der 10. Klasse blieb nicht nur, bis Anfang der
Nullerjahre durften in den Klassen 11 und 12 der Gymnasien sogar fakul-
tativ Astro-Kurse belegt werden.  Sie wurden von den Schülern gern ge-
wählt. Auch in Geithain war zunächst noch nicht von einem Wegfall des
Faches die  Rede. Nachdem durch einen Nässeschaden  das Teleskop
in der Kuppel unbrauchbar geworden war, konnten laut Homepage der
Schule aus den Spenden der Familien Guenther&Nachfahren ein neues
Spiegelteleskop und ein Projektor für das Miniplanetarium angeschafft
werden. Interessierte Schüler nutzten die von Herrn Friedla  angebotene
Arbeitsgemeinschaft  Astronomie über einige Jahre. Leider wurde 2007
auch in Sachsen Astronomie als obligatorisches Unterrichtsfach abge-
schafft. Beim Abwägungsprozess Turmhäuschen/neue Kuppel zählte
neben der wesentlich kleineren Schülerzahl nun auch die Streichung
des Faches Astronomie. Eine Beratung mit der Fa. Hellwig  ergab, dass
eine Instandsetzung der Kuppel unter Berücksichtigung heutiger Sicher-
heitsvorschriften nicht mehr möglich ist. Für die Anschaffung einer neu-
en Beobachtungsstation liegt der Stadt ein Angebot in Höhe von rund
145.000 Euro vor. Auf Grund der fehlenden Nutzung sowie der zu erwar-
tenden erheblichen Kosten für die  neue Station plant die Stadt Geithain,

die alte Konstruktion zu entfernen und an deren Stelle wieder das ur-
sprüngliche Häuschen als Turmbekrönung zu errichten. 

Als 1973 das Turmhaus   abgerissen wurde, sahen manche ältere Geit-
hainer den ästhetischen Gesamteindruck des Turmbaues schwer ge-
stört. Heute wird es ähnlich sein. Man wird zunächst die Kuppel vermis-
sen, weil man nichts anderes kannte. Alles hat seine Zeit. Es bleibt das
Verdienst Dr. Raabes als Schöpfer dieser Astrostation. Es bleibt der gro-
ße Nutzen dieser Anlage in ihrer Zeit. Astronomie als Unterrichtsfach
empfinden nach wie vor  viele in Ost und West als Notwendigkeit. Die
anfängliche Erhaltung und sogar Erweiterung der Astronomie in Sach-
sen war auch darin begründet, dass unter den Aufbauhelfern aus Bay-
ern/Baden-Württemberg im Sächsischen Kultusministerium Mitarbeiter
waren, die seit vielen Jahren in ihren Ländern für die Aufwertung der As-
tronomie gestritten hatten. 

Herrn Rätsch von der Stadtverwaltung stehen Originaldokumente des
Architekten der Paul-Guenther-Schule Emil Ebert zur Verfügung. Ihnen
entsprechend wird das Turmhäuschen neu gebaut.

Für das neue Dach ist, wie 1925,  eine Biberschwanz-Kronendeckung
geplant. Da es fast keine Farbaufnahmen zur Schule aus  der damaligen
Zeit gibt und in der Weiheschrift zwar „Biberschwanzziegel“, jedoch kei-
ne Farbe genannt wird, entstanden widersprechende Annahmen zur
Originalfarbe des Schuldaches. „Kronzeuge“ ist aber der Architekt Ebert
selbst. Auf einem der legendären Farbglasbilder ist Ebert zu sehen, ein
Schulmodell mit rotem Dach präsentierend! Die ausführliche Erläute-
rung der anderen Maßnahmen im Zusammenhang mit der energeti-
schen Sanierung, so auch des Artenschutzes für die Vogel- und Fleder-
mauspopulationen, würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen.
Herr Andreas Rätsch, verantwortlich für Hoch-/Tiefbau/Bau-koordinie-
rung/IT, ist seit Beginn seiner Tätigkeit durch eine gute Transparenz
städtischer Bauvorhaben für die Geithainer Öffentlichkeit bekannt. 

Bild 1: Architekt Ebert auf einem
der Buntglasbilder in der Paul-
Guenther-Schule

Bild 2: Der Geithainer Musiker
Gerhard Stein fertigte eine ganze
Bildfolge zum Transport der Kup-
pel am 30. Juni 1973 an.



C
M
Y
K

28Geithainer Anzeiger 30. April 2022

Gesundheit & Soziales (alle Angaben ohne Gewähr)

n  Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
    Bereich Geithain/Borna an Feiertagen, Samstag und Sonntag von 9 bis 11 Uhr

n Kassenärztlicher
Bereitschaftsdienst

Über die Einsatzzentrale des
kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstes, Tel. Nr.
116117 kann der dienst-
habende Arzt bzw. die dienst-
habende Praxis erfragt werden.

Für lebensbedrohliche
Zustände, wie Bewusstlosig-
keit, heftiger Brustschmerz,
schwere Atemnot, bei starken
Blutungen sowie schweren
Unfällen ist der Rettungsdienst
zuständig und rund um die Uhr
über den Notruf 112 bei 
Bedarf zu erreichen.  Der aktuelle Notdienstplan ist immer unter http://www.zahnaerzte-sachsen.de/app/presse//ndk/Leipzig/Geithain/list zu finden.

Tagaktuell sind die Bereitschaftsdienste auch der Tagespresse zu entnehmen.

Sa 30.04.2022 
09.00-11.00 Praxis Susanne Wetzel,
Am Riff 1, 04651 Bad Lausick, 
Tel. 034345/22490

So 01.05.2022 
09.00-11.00 Praxis Susanne Wetzel, 
Am Riff 1, 04651 Bad Lausick, 
Tel. 034345/22490

Sa 07.05.2022 
09.00-11.00  Praxis Dipl.Stom. Heike Weiß, 
Siedlung 13, 04643 Geithain, OT Narsdorf, 
Tel. 034346/60239   

So 08.05.2022 
09.00-11.00  Praxis Dipl.Stom. Heike Weiß, 
Siedlung 13, 04643 Geithain, OT Narsdorf, 
Tel. 034346/60239   

Sa 14.05.2022 
09.00-11.00  Praxis Dipl.-Stom. Liane Zschille,
Rochlitzer Str. 2, 04651 Bad Lausick, 
Tel. 034345/23152

So 15.05.2022 
09.00-11.00  Praxis Dipl.-Stom. Liane Zschille,
Rochlitzer Str. 2, 04651 Bad Lausick, 
Tel. 034345/23152

So 21.05.2022 
09.00-11.00  Praxis Dr. med. Katrin Barkschat,
Badstr. 22, 04651 Bad Lausick, 
Tel. 034345/22231

Sa 22.05.2022 
09.00-11.00 Praxis Dr. med. Katrin Barkschat,
Badstr. 22, 04651 Bad Lausick, 
Tel. 034345/22231

Sa 28.05.2022 
09.00-11.00 Praxis Andrè Rose, 
Markt 10, 04654 Frohburg, 
Tel. 034348/51390

So 29.05.2022 
09.00-11.00 Praxis Andrè Rose, 
Markt 10, 04654 Frohburg, 
Tel. 034348/51390

C   1     Apotheke am Markt                Markt 16                         04654   Frohburg              034348 51362

C   1     Chemnitztal-Apotheke            Schweizerthaler Str.1     09249   Taura                    03724   3272

C   2     Schwanen-Apotheke              Markt 14                         09217   Burgstädt             03724   14749

C   3     Sonnen-Apotheke                   Str.d.Freundschaft 31     04654   Frohburg              034348 53622

C   3     Neue Paracelsus-Apotheke    Leipziger Straße 9-11     09232   Hartmannsdorf      03722   5987500

C   4     Elefanten-Apotheke                Ahnataler Platz 1             09217   Burgstädt             03724   3007

C   5     Kohrener Land-Apotheke        Kohrener Markt 5           04654   Kohren-Sahlis      034344 61329

C   6     Sonnen-Apotheke                   Fr.-Marschner-Str. 49      09217   Burgstädt             03724   15772

C   7     Apotheke am Stadtpark          Robert-Koch-Straße 6    04643   Geithain                034341 42930

C   8     Neue Apotheke                       Chemnitzer Straße16      09212   Limbach-Oberfr.   03722   92092

C   9     Linden-Apotheke                    August-Bebel-Str.1         04643   Geithain                034341 44550

C   10   Rosen-Apotheke                     Frohnbachstraße 26        09212   Limbach-Oberfr.   03722   92072

C   11   Löwen-Apotheke                    Leipziger Str. 7                04643   Geithain                034341 42360

C   12   Kronen-Apotheke                    Jägerstraße 9                  09212   Limbach-Oberfr.   03722   73570

C   13   Marien-Apotheke                    Am Ring1                        09328   Lunzenau             037383 6208

C   14   Apotheke im Ärztehaus           Ludwig-Richter-Str.         09212   Limbach-Oberfr.   03722   87776

C   15   Löwen-Apotheke zu Penig     Markt 14                          09322   Penig                    037381 80269

C   16   Moritz-Apotheke                     Moritzstr. 18                    09212   Limbach-Oberfr.   03722   83655

C   17   Brücken-Apotheke                 Brückenstraße 13           09322   Penig                    037381 5688

C   18   Aesculap-Apotheke                Hauptstraße 28c             09212   Limbach-Oberfr.   03722   87314

C   19   Mozart-Apotheke                    Waldstraße 18                 09322   Penig                    037381 85297

C   20   Merkur-Apotheke                    Bismarckstraße 4a          09306   Rochlitz               03737   42395

C   21   Einhorn-Apotheke                  Rathausstraße 22            09306   Rochlitz                03737   42077

C   22   Beethoven-Apotheke              Leipziger Straße 23a/b    09232   Hartmannsdorf     03722   8904871

HINWEIS: Der Notdienst beginnt 8 Uhr und endet 8 Uhr am Folgetag.

30.04.2022               C1

01.05.2022               C9  

02.05.2022               C3

03.05.2022              C4

04.05.2022               C6

05.05.2022               C6

06.05.2022               C7

07.05.2022               C8

08.05.2022               C2
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